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Das Abfuhr- und Gebührensystem der Abfall-
wirtschaft im Heilbronner Stadtgebiet wird 
ab 1. Januar 2026 optimiert und neu struktu-
riert. Künftig wird die Gebühr grundstückbe-
zogen berechnet und jede einzelne Leerung 
wird elektronisch erfasst. Diese Umstellung 
erfordert neue Restmüll- und Biotonnen, die 
mit einem elektronischen Chip ausgestattet 
sind.

Die neuen Abfallbehälter werden im Zeit-
raum vom 6. bis 10. Oktober an den Grund-
stücken abgestellt. Auf dem Behälterdeckel 
befindet sich ein Lieferetikett, auf dem er-
sichtlich ist, welchem Standort und Nutzer 
der Behälter zugeordnet ist. Bei Unklarheiten 
ist eine Nachfrage beim Besteller des Behäl-
ters (Hausverwaltung oder Vermieter) erfor-
derlich.

Grundstückseigentümer, Betriebsinhaber  
oder Hausverwaltungen, die die Bestellfrist 
versäumt haben, können noch nachbestel-
len. Die Entsorgungsbetriebe weisen aber 
darauf hin, dass dies so schnell wie möglich 
erfolgen sollte. Bestellungen, die erst nach 
dem 15. September eingegangen sind, wer-
den nach Möglichkeit noch in die laufende 
Verteilaktion integriert. Falls dies nicht mehr 
möglich ist, wird die Nachverteilung voraus-
sichtlich ab 10. November erfolgen.

Alle Informationen zur Verteilung sowie 
zum neuen Abfallsystem 2026 sind auf der 
Homepage der Entsorgungsbetriebe unter 
 abfallwirtschaft.heilbronn.de zu finden. 

Behälterverteilung  
in Biberach  
beginnt ab 6. Oktober



Seite 2 Mittwoch, 1. Oktober 2025

OB-Bürgersprechstunde
Für Termin am 17. Oktober anmelden
OB-Bürgersprechstunde
Oberbürgermeister Harry Mergel bietet am Freitag, 17. Oktober, 
ab 14 Uhr wieder eine Bürgersprechstunde an. Interessierte 
Heilbronnerinnen und Heilbronner können hierfür entweder ins 
Rathaus kommen oder telefonisch an der Bürgersprechstunde 
teilnehmen. 
In jedem Fall wird um Anmeldung unter Angabe des Anliegens 
bis Freitag, 10. Oktober, unter Telefon 07131 56-2202 oder per 
E-Mail an ob-buergersprechstunde@heilbronn.de gebeten.

Klare Vorgaben für ortsverträgliche Neubebauung
Bebauungsplan „Untere Krähwiesen“ für Biberach be-
schlossen
Die Stadt Heilbronn stellt für den Ortskern von Biberach den 
Bebauungsplan 110/7 „Untere Krähwiesen“ auf. In seiner Sit-
zung am Donnerstag, 25. September hat der Gemeinderat den 
Satzungsbeschluss getroffen. Ziel ist es, den Strukturwandel 
im ehemaligen Dorfkern aktiv zu begleiten, brachliegende Flä-
chen neu zu nutzen und zugleich den Hochwasserschutz zu 
verbessern und ökologische Aspekte zu berücksichtigen.
Viele ehemals landwirtschaftlich genutzte Gebäude in dem 3,3 
Hektar großen Plangebiet – beidseits der Panoramastraße, der 
Finkenbergstraße und des Böllinger Bachs – stehen leer oder 
sind stark sanierungsbedürftig. Dies beeinträchtigt das Ortsbild 
und führt zu einer Unterausnutzung wertvoller Flächen. Der 
neue Bebauungsplan soll hier klare Vorgaben für eine ortsver-
trägliche Neubebauung machen. Damit soll sichergestellt wer-
den, dass sich Neubauten in die historische Struktur einfügen 
und eine übermäßige Verdichtung vermieden wird. Langfristig 
könnten bis zu 76 Wohneinheiten für etwa 160 Menschen ent-
stehen – vor allem durch Ersatzneubauten oder Umbauten be-
stehender Gebäude.
Zudem soll mit dem Bebauungsplan eine weitere Bebauung 
des Talgrunds entlang des Böllinger Bachs verhindert werden, 
um dem Hochwasserschutz gerecht zu werden, aber auch um 
Gewässerrandstreifen für Renaturierungsmaßnahmen zu si-
chern. Vorgaben zu Pflanzgeboten, Dachbegrünungen und 
versickerungsfähigen Beläge dienen dem Schutz von Boden, 
Natur und Klima. Zudem sieht der Bebauungsplan vereinzelt 
auch die Neuordnung von Verkehrsflächen vor, sodass zum 
Beispiel an der Finkenbergstraße zusätzliche Parkplätze ent-
stehen könnten. 
Der überwiegende Teil des Plangebiets befindet sich in Privat-
eigentum. Außer den öffentlichen Straßen und Fußwegen, der 
Bachparzelle des Böllinger Bachs sowie der Fläche für die Ab-
wasserbeseitigung befinden sich nur drei Gartenparzellen in 
städtischem Eigentum. An mehreren Stellen ist Grunderwerb 
durch die Stadt oder den Zweckverband Hochwasserschutz 
Böllinger Bach erforderlich. 
Mit dem Bebauungsplan „Untere Krähwiesen“ schafft die Stadt 
Heilbronn Rechtssicherheit, setzt Anreize für private Investitio-
nen und verbindet städtebauliche Entwicklung mit ökologi-
scher Verantwortung.

Bekanntmachung der Stadt Heilbronn
Inkrafttreten des Bebauungsplans „Untere Krähwiesen“ 
mit örtlichen Bauvorschriften und die 28. Anpassung 
des Flächennutzungsplans 2003
Aufgrund der §§ 10, 13a des Baugesetzbuches (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 
3634), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 
20.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394), und des § 74 der Landes-
bauordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 
05.03.2010 (GBl. S. 358), zuletzt geändert durch Art. 3 des 
Gesetzes vom 07.02.2023 (GBl. S. 26) in Verbindung mit dem 
§ 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in 
der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 581), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 11.02.2020 (GBl. S. 37) hat der Gemeinderat 
der Stadt Heilbronn am 25.09.2025 folgenden Bebauungsplan 

Mitteilungen des Bürgeramts
und die örtlichen Bauvorschriften im beschleunigten Verfahren 
als Satzung beschlossen:
Bebauungsplan 110/7 Heilbronn–Biberach „Untere Kräh
wiesen“ mit örtlichen Bauvorschriften
Maßgebend sind der Lageplan des Planungs- und Baurechts-
amts vom 10.03.2025 mit seinen planungsrechtlichen Festset-
zungen, örtlichen Bauvorschriften, Hinweisen und nachrichtli-
chen Übernahmen. Der räumliche Geltungsbereich ist im Lage-
plan umgrenzt und umfasst folgende Flurstücke: 
111/1 teilw. (Weg), 121/1 teilw., 125/3 teilw., 125/8 teilw., 134 
teilw., 134/1, 136 teilw., 136/1, 145, 148 (Finkenbergstraße), 
149, 149/1, 151, 151/1 bis /3, 153, 153/1, 154, 154/1, 154/2, 
155, 156/2, 157, 158/7, 159/2, 160 bis 177, 178 teilw. (Weg), 
179, 180, 181, 182 teilw. (Böllinger Bach), 199 (Weg), 200 bis 
204, 240, 240/1, 240/2, 244/2, 245, 249, 249/1, 250, 250/1, 
330, 330/1, 333, 338 teilw. (Finkenbergstraße), 340, 341/3, 
1852, 1854, 1855, 1857, 1858, 1858/3 und 2426 teilw. (Panora-
mastraße).
Übersichtspläne mit der Lage im Stadtgebiet und mit dem Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans sind dieser Bekanntma-
chung beigefügt.
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Kartengrundlage: Vermessungs- und Katasteramt

BEBAUUNGSPLAN

HEILBRONN - BIBERACH

LAGEPLAN  

UMSCHREIBUNG

ÄNDERUNG

Bearbeiter 63.3 Ja/el

VERFAHREN

ZEICHENERKLÄRUNG

110/7BEBAUUNGSPLAN

LAGEPLAN  

UMSCHREIBUNG

ÄNDERUNG

VERFAHREN

TEXTTEIL

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

Allgemeines Wohngebiet § 9 (1) 1 BauGB i.V.m.
mit Bezeichnung des Teilgebiets § 4 BauNVO
(siehe Textteil A.1.1)

Dürfliches Wohngebiet § 9 (1) 1 BauGB i.V.m.
mit Bezeichnung des Teilgebiets § 5a BauNVO
(siehe Textteil A.1.2)

Geschossflöchenzahl § 9 (1) 1 BauGB i.V.m. 
§§ 16 und 20 BauNVO

Grundflöchenzahl § 9 (1) 1 BauGB i.V.m.
(siehe Textteil A.2.1) §§ 16 und 19 BauNVO

Zahl der Vollgeschosse, als Hüchstmaä § 9 (1) 1 BauGB i.V.m. 
§§ 16 und 20 BauNVO

Maximale Traufhühe in Meter § 9 (1) 1BauGB i.V.m.
(siehe Textteil A. 2.2.1) §§ 16 und 18 BauNVO

Abweichende Bauweise § 9 (1) 2 BauGB i.V.m.
(siehe Textteil A.3.) § 22 (4) BauNVO

Baulinie § 9 (1) 2 BauGB i.V.m. 
§ 23 (2) BauNVO

Baugrenze § 9 (1) 2 BauGB i.V.m.
(siehe Textteil A.4. und A.5.) § 23 (3) BauNVO

Straäenverkehrsflöche § 9 (1) 11 BauGB
(siehe Textteil C.5)

Straäenverkehrsflöche besonderer Zweck- § 9 (1) 11 BauGB
bestimmung: Verkehrsberuhigter Ausbau

Flöche f“r die Abwasserbeseitigung § 9 (1) 14 BauGB
(unterirdische Abwasseranlagen)

Private Gr“nflöche (siehe Textteil A.9.) § 9 (1) 15 BauGB

Wasserflöche § 9 (1) 16a BauGB
(siehe Textteil A.13.)

Flöche f“r die Regelung des Wasser- § 9 (1) 16b BauGB
abflusses (siehe Textteil A.14.)

Flöchen mit Bindungen f“r Bepflanzungen § 9 (1) 25b BauGB
und f“r die Erhaltung von Böumen, Ströuchern
und sonstigen Bepflanzungen (siehe Textteil A.12.)

NACHRICHTLICHE ßBERNAHMEN:

Umgrenzung eines archöologischen Kultur- § 9 (6) BauGB
denkmals (s. Textteil D.)

Kulturdenkmal § 9 (6) BauGB

Mit Leitungsrechten zugunsten § 9 (1) 21 BauGB
der Leitungströger zu belastende Flöche

Umgrenzung von Flöchen, die von § 9 (1) 10 BauGB
Bebauung freizuhalten sind.
(siehe Textteil A.7.)

Abgrenzung unterschiedlicher Teilgebiete 
von Baugebieten oder unterschiedlicher
Festsetzungen innerhalb eines Teilgebiets

WA 1

MDW 1

0,8

0,4

II

180,0 m

a

D

Straäenverkehrsflöche besonderer Zweck- § 9 (1) 11 BauGB
bestimmung: Fuäweg (siehe Textteil A.8.1)

Straäenbr“cke “ber Wasserflöche § 9 (1) 11 BauGB

Fuägöngerbr“cke “ber Wasserflöche § 9 (1) 11 BauGB

TEXTTEIL

Straäenverkehrsflöche besonderer Zweck- § 9 (1) 11 BauGB
bestimmung: Parkplatz

Verkehrsgr“nflöche als Teil der § 9 (1) 11 BauGB
Straäenverkehrsflöche

Pflanzgebot Baum § 9 (1) 25a BauGB

Anschlagslinie eines hundertjöhrlichen § 9 (6a) BauGB
Hochwassers gemöä Hochwassergefahren-

karte (ßberschwemmungsgebiet)

M 1:500
0 10 20 30 40 50 m

Anschlagslinie eines Extremhochwassers § 9 (6a) BauGB
gemöä Hochwassergefahrenkarte
(Risikogebiet) (s.Textteil C.6.)

TEXTTEIL

Teilflöche A § 9 (1) 10 BauGB
(siehe Textteil A.7.)

 A

 VG

 PG

Grenze des röumlichen Geltungsbereichs § 9 (7) BauGB
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HINWEISE:

Straäenhühen (Bestand)
“ber NHN

172,84

Gefertigt Heilbronn, den 10.03.2025

F“r den Inhalt des Bebauungsplanes mit seinen planungsrechtlichen 
Festsetzungen, ürtlichen Bauvorschriften, nachrichtlichen ßbernahmen
und Hinweisen.

Planungs- und Baurechtsamt

gez.
Henschel

Entwurf Der Gemeinderat stimmte dem Entwurf in seiner Sitzung am
zu.
Niederschrift Nr.

Bekanntmachung der Verüffentlichung am

Verüffentlichung des Bebauungsplanentwurfs vom
bis

Satzung Aufgrund der §§ 10 und 13a des Baugesetzbuches in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. I S. 3634), zuletzt geöndert 
durch Art. 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394), und
des § 74 der Landesbauordnung f“r Baden-W“rttemberg in der Fassung
vom 05.03.2010 (GBl. S 358), zuletzt geöndert durch Art. 3 des 
Gesetzes vom 07.02.2023 (GBI. S. 26), in Verbindung mit dem § 4 der 
Gemeindeordnung f“r Baden-W“rttemberg in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBl. S. 581), zuletzt geöndert durch Gesetz vom 11.02.2020
(GBI. S. 37), hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am                      den
Bebauungsplan als Satzung beschlossen.

Niederschrift Nr.

Ausgefertigt Heilbronn, den
Stadt Heilbronn
B“rgermeisteramt
In Vertretung

Ringle
B“rgermeister

Rechtskraft Bekanntmachung in der Stadtzeitung Nr.    am

Beglaubigt:
Heilbronn, den
Vermessungs- und 
Katasteramt

BESCHLEUNIGTES VERFAHREN NACH § 13a BauGB

Bereich ohne Ein- und Ausfahrten § 9 (1) 11 BauGB

Bachlauf

A. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1, 4 und 5a BauNVO)

1.1 Allgemeine Wohngebiete WA

In allgemeinen Wohngebieten WA sind gem. § 1 Abs. 5 BauNVO Anlagen f“r kirchliche,
kulturelle und sportliche Zwecke unzulössig.

In allgemeinen Wohngebieten WA werden gem. § 1 Abs. 6 BauNVO Betriebe des
Beherbergungsgewerbes, Gartenbaubetriebe und Tankstellen nicht Bestandteil des
Bebauungsplans.

1.2 Dürfliche Wohngebiete MDW

In dürflichen Wohngebieten MDW sind gem. § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO Betriebe des
Beherbergungsgewerbes, Werbeanlagen, die sich nicht an der Stötte der Leistung befinden,
sonstige nicht nur unwesentlich stürende Gewerbebetriebe sowie Bordelle / bordellartige
Betriebe und Anlagen f“r kirchliche, kulturelle und sportliche Zwecke unzulössig.

In dürflichen Wohngebieten MDW werden gem. § 1 Abs. 6 BauNVO Gartenbaubetriebe und
Tankstellen nicht Bestandteil des Bebauungsplans.

2. Maä der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 BauGB)

2.1 Grundflöchenzahl (GRZ)

Die festgesetzte GRZ darf durch die Grundflöche von ebenerdigen Terrassen um einen Wert
von 0,05 “berschritten werden, wenn deren Oberkante an keiner Stelle mehr als 1 m “ber
dem vorhandenen Gelönde liegt und sie keine “ber die Oberkante der Terrasse hinaus
aufragende feste Einfassung (z.B. Gelönder) besitzen.

In den allgemeinen Wohngebieten WA 6, WA 8, WA 9, WA 10 und WA 12 kann die
festgesetzte GRZ bei Anrechnung der in § 19 Abs. 4 BauNVO genannten Grundflöchen bis
zu einem Wert von 0,7 “berschritten werden.

2.2 Geböudehühen

2.2.1 Traufhühe

Die festgesetzte Traufhühe wird als zulössiges Hüchstmaä in Meter am Schnittpunkt der
Fassadenflucht mit der Dachhaut “ber Normalhühennull (NHN) gemessen.

Die tatsöchliche Traufhühe darf ein Maä von 9,25 m “ber Fertiggelönde an keiner Stelle
“berschreiten.

Die festgesetzte Traufhühe gilt jeweils auch f“r die Traufe von Dachaufbauten
(Zwerchhöuser, Dachgauben), sofern diese nicht mindestens 0,5 m aus der Fassadenflucht
zur“ckger“ckt sind.

Die festgesetzte Traufhühe bezieht sich bei Flachdachgeböuden auf die Oberkante Attika

oder Br“stung / Gelönder. ßberschreitungen f“r untergeordnete technische Aufbauten (z.B.
PV- / Solaranlagen, Antennen, Schornsteine) sind bis zu 1 m zulössig.

2.2.2 Firsthühe

Bei Satteldachgeböuden ist eine Firsthühe von maximal 5 m “ber tatsöchlicher Traufhühe
zulössig.

3. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO)

F“r alle allgemeinen Wohngebiete und dürflichen Wohngebiete gilt gem. § 22 Abs. 4 BauNVO
abweichende Bauweise, die wie folgt definiert ist:

Offene Bauweise mit einer Geböudelönge von maximal 22,5 m f“r Einzelhöuser und 12 m f“r
Doppelhaushölften. Hausgruppen mit einer Gesamtgeböudelönge von maximal 22,5 m
künnen ausnahmsweise zugelassen werden.

In den allgemeinen Wohngebieten WA 10, WA 12 und WA 14 künnen ausnahmsweise
(Gesamt-) Geböudelöngen f“r Einzelhöuser, Doppelhöuser und Hausgruppen bis zu jeweils
maximal 30 m zugelassen werden.

Die Geböudelönge wird jeweils als grüäte Abmessung (Lönge oder Breite) ohne
Ber“cksichtigung von Untergeschossen definiert.

4. Terrassen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

In der nicht-“berbaubaren Grundst“cksflöche sind ebenerdige Terrassen zulössig, wenn sie
mindestens 3 m Abstand von der jeweiligen Erschlieäungsstraäe einhalten, deren Oberkante
an keiner Stelle mehr als 0,5 m “ber dem dortigen Fertiggelönde liegt und sie keine “ber die
Oberkante der Terrasse hinaus aufragende feste Einfassung besitzen.

5. Stellplötze, (Tief)Garagen, Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 und 4 BauGB)

In der nicht-“berbaubaren Grundst“cksflöche sind Garagen, Carports, Schuppen, Garten-
höuser und sonstige Hochbauten nur in einem Abstand von mindestens 5 m von der
jeweiligen Erschlieäungsstraäe zulössig. Ausnahmsweise gen“gt ein Abstand von weniger
als 5 m, aber mindestens 2 m, wenn auf dieser Flöche eine entsprechende Eingr“nung mit
Laubgehülzen mit mindestens 1,5 m Hühe zur Erschlieäungsstraäe erfolgt.

In der nicht-“berbaubaren Grundst“cksflöche sind Tiefgaragen zulössig, sofern sie eine
Erd“berdeckung von mindestens 60 cm aufweisen und mindestens ¾ des Tiefgaragendachs
begr“nt sind.

Die GRZ gem. § 19 Abs. 4 BauNVO ist jeweils zu beachten (s. A. 2.1).

6. Anzahl an Wohnungen in Wohngeböuden (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

Bei Einzelhöusern sind maximal 8 Wohnungen je Wohngeböude zulössig.

Bei Doppelhöusern sind maximal 4 Wohnungen je Doppelhaushölfte zulössig.

Bei Hausgruppen ist maximal eine Wohnung je Reihenhaus zulössig.

7. Flöchen, die von Bebauung freizuhalten sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

In den festgesetzten Flöchen, die von Bebauung freizuhalten sind, sind jegliche Hochbauten,
Stellplötze (auäer in Teilflöche A, s.u.) sowie Gelöndeaufsch“ttungen von mehr als 0,5 m
unzulössig. Bauliche Neben- anlagen wie Gartenhöuser und Geröteh“tten künnen
ausnahmsweise zugelassen werden, wenn diese max. 10 % der jeweiligen
Grundst“cksflöche einnehmen, max. 12 m² Grundflöche je Grundst“ck und ein Volumen von
max. 40 m³ Bruttorauminhalt je Grundst“ck sowie eine Hühe (hüchster Punkt) von max. 3,5 m
“ber der mittleren nat“rlichen Gelöndeoberflöche haben.

Im ßbrigen handelt es sich bei den Flöchen, die von Bebauung freizuhalten sind, um
nicht-“berbaubare Grundst“cksflöchen von Baugrundst“cken, die als Hausgörten oder als
private Kinderspielplötze genutzt werden künnen.

In der festgesetzten Teilflöche A der Flöchen, die von Bebauung freizuhalten sind, sind
auäerdem Stellplatzanlagen und Fahrgassen zulössig.

8. Verkehrsflöchen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

8.1 Fuäweg

Die Straäenverkehrsflöche mit der besonderen Zweckbestimmung �Fuäweg„ kann auch f“r
das Befahren durch Radfahrer sowie zur verkehrlichen Erschlieäung von separaten Garten-
grundst“cken, die im Bereich der festgesetzten privaten Gr“nflöche liegen, freigegeben
werden.

8.2 Anschluss von Baugrundst“cken an üffentlichen Straäenverkehrsflöchen

Zufahrten zu Parkierungseinrichtungen (Stellplötze, Carports, Garagen, Tiefgaragen) von
üffentlichen Straäenverkehrsflöchen d“rfen je Baugrundst“ck eine Breite von zusammen
6,5 m des jeweiligen Baugrundst“cks nicht “berschreiten. Bei Baugrundst“cken mit einer
Straäenfrontlönge von mehr als 30 m gilt hiervon abweichend, dass diese Zufahrten je
Baugrundst“ck eine Breite von zusammen 11,5 m nicht “berschreiten d“rfen.

9. Private Gr“nflöche (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

In der festgesetzten privaten Gr“nflöche künnen bauliche Nebenanlagen wie Gartenhöuser
und Geröteh“tten ausnahmsweise zugelassen werden, wenn diese max. 10 % der jeweiligen
Grundst“cksflöche einnehmen, max. 12 m² Grundflöche je Grundst“ck und ein Volumen von
max. 40 m³ Bruttorauminhalt je Grundst“ck sowie eine Hühe (hüchster Punkt) von max. 3,5 m
“ber der mittleren nat“rlichen Gelöndeoberflöche haben.

Hiervon abweichend sind bauliche Anlagen im nachrichtlich “bernommenen

ßberschwemmungsgebiet unzulössig.

Sonstige Flöchenbefestigungen (auäer untergeordneten Gartenwegen) und Gelöndeauf-
sch“ttungen sind unzulössig.

Zöune sind nur ohne Sockel zulössig.

10. Maänahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

10.1 Versickerungsföhigkeit

Auf den Baugrundst“cken sind Fuäwege, Stellplötze und Zufahrten zu Stellplötzen und

Garagen versickerungsföhig herzustellen und anfallendes Oberflöchenwasser vor Ort flöchig
zu versickern, sofern es sich nicht um unterbaute Flöchen oder mehr als 8 % geneigte
Rampen handelt.

10.2 Gelöndeverönderungen

Gelöndeverönderungen (Aufsch“ttungen, Abgrabungen) sind in Baugebieten nur bis zu
+ 0,5 m gegen“ber dem vorhandenen Gelönde zulössig. Ausgenommen hiervon sind
temporöre Baugruben zur Durchf“hrung von Baumaänahmen.

F“r Hauszugönge und Zufahrten zu Garagen oder Tiefgaragen künnen Ausnahmen zu-
gelassen werden.

Gelöndeverönderungen sind zu Nachbargrundst“cken hin durch Büschungen im Verhöltnis
1:2 niveaugleich anzupassen. Zu üffentlichen Verkehrsflöchen sind (St“tz)Mauern bis zu 1 m
Hühe sowie Büschungen im Verhöltnis 1:2 zulössig.

In den festgesetzten privaten Gr“nflöchen sind Gelöndeaufsch“ttungen unzulössig.

10.3 Gartengestaltung

Die unbefestigten und nicht baulich genutzten Grundst“cksflöchen, die nicht auf die
Grundflöchenzahl (GRZ) gemöä § 19 Abs. 4 BauNVO angerechnet werden, sind mit
Ausnahme von Hauszugangs- und Gartenwegen görtnerisch als unversiegelte Vegetations-
flöchen anzulegen und dauerhaft zu erhalten. Kies-, Schotter- und sonstige vergleichbare
Sch“ttungen anorganischer Materialien sind hierf“r unzulössig; nicht versickerungsföhige
oder durchwurzelbare Materialien (Folien, Vlies) sind nur zur Anlage von permanent mit
Wasser gef“llten Gartenteichen zulössig.

11. Anpflanzen von Böumen, Ströuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a
BauGB)

11.1

Flachdöcher sind extensiv zu begr“nen (Mindestsubstratdicke 15 cm), sofern es sich nicht
um untergeordnete Dachflöchen bis zu 1,5 m Breite oder begehbare Dachterrassen handelt.

11.2

Auf den Baugrundst“cken ist je angefangener 150 m² nicht baulich genutzter Grundflöche
ein Laubbaum zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgöngigkeit innerhalb von
6 Monaten adöquat zu ersetzen. Pflanzqualitöt: Laubbaum mit einem Stammumfang von
16-18 cm in 1 m Hühe oder alternativ Obstbaumhochstamm mit einem Stammumfang von
10-12 cm in 1 m Hühe.

12. Flöchen mit Bindungen f“r Bepflanzungen und f“r die Erhaltung von Böumen, Ströuchern
und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)

Innerhalb von Flöchen mit Bindungen f“r Bepflanzungen und f“r die Erhaltung von Böumen,
Ströuchern und sonstigen Bepflanzungen sind bauliche Anlagen und
Gelöndeverönderungen unzulössig.

13. Wasserflöchen (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 a BauGB)

Innerhalb der festgesetzten Wasserflöchen sind auch Büschungsbereiche der Gewösser
sowie Gewösserrenaturierungs- und Hochwasserschutzmaänahmen zulössig.

14. Flöchen f“r die Regelung des Wasserabflusses (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 b BauGB)

In den festgesetzten Flöchen f“r die Regelung des Wasserabflusses sind auch
Gewösserrenaturierungs- und Hochwasserschutzmaänahmen sowie Zuwegungen f“r
Betriebszwecke zulössig.

15. Maänahmen, die bei der Errichtung baulicher Anlagen getroffen werden m“ssen, die der
Vermeidung oder Verringerung von Hochwasserschöden einschlieälich Schöden durch
Starkregen dienen (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 c BauGB i.V.m. § 9 Abs. 3 BauGB)

Die Fuäbodenhühe (Rohfuäboden) von Geschossen mit Wohn- und Aufenthaltsröumen
muss mindestens 172 m “ber NHN betragen. Dies ist auch bei entsprechenden
Nutzungsönderungen in vorhandenen Geböuden zu beachten.

Bei der Errichtung von Geböuden sind innerhalb des nachrichtlich “bernommenen Gebiets
eines Extremhochwassers (Risikogebiet, HQextrem) Wohn- und Aufenthaltsröume in
Untergeschossen unzulössig (s. auch Hinweis C. 6.). Gleiches gilt f“r eine entsprechende
Nutzungsönderung in Wohn- und Aufenthaltsröume. Untergeschosse werden dabei als
Geschosse definiert, die sich unterhalb des untersten Vollgeschosses, also unterhalb des
Erdgeschosses eines Geböudes befinden.

B. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN (§ 74 LBO)

1. Werbeanlagen

1.1 Allgemeine Vorschriften

Schilder, die auf Firmen, Praxen und freiberuflich Tötige hinweisen, flach an der Fassade
befestigt sind und eine maximale Grüäe von 0,25 m² haben, gelten nicht als Werbeanlagen
im Sinne dieser ürtlichen Bauvorschriften.

Werbeanlagen auf üffentlicher Straäenverkehrsflöche künnen insbesondere im
Zusammenhang mit Bushaltestellen / Fahrgastunterstönden unabhöngig von den
nachfolgenden ürtlichen Bauvorschriften zugelassen werden.

1.2 Anzahl an Werbeanlagen an Geböuden

Je angefangene 25 m Straäenfrontlönge des jeweiligen Grundst“cks sind je Betrieb bis zu
zwei Werbeanlagen zulössig. Davon kann maximal eine Werbeanlage parallel auf der
Fassade und eine weitere Werbeanlage rechtwinklig zur Fassade (Ausleger) oder
stattdessen als freistehende Stele zugelassen werden.

1.3 Anbringungsorte an Geböuden

Werbeanlagen sind nur im Bereich des Erdgeschosses und im Br“stungsbereich des
1. Obergeschosses direkt an den Fassaden (nicht an Vordöchern) zulössig.In den Bereichen
dar“ber liegender Geschosse künnen Werbeanlagen ausnahmsweise zugelassen werden,
wenn die betreffenden Geschosse “berwiegend von den jeweiligen Einrichtungen genutzt
werden.

Unzulössig sind Werbeanlagen auf oder oberhalb von Döchern, in Giebelfeldern und an
Brandwönden.

Der Abstand zu Hausecken muss mindestens 0,5 m betragen.

Fassadenüffnungen (T“ren, Fenster, Schaufenster) d“rfen maximal zu 10 % ihrer jeweiligen
Flöche durch Werbung bedeckt werden.

1.4 Grüäe von Werbeanlagen parallel zur Fassade

Werbeanlagen parallel zur Fassade d“rfen eine Hühe von maximal 0,6 m, eine Tiefe
(einschlieälich Unterkonstruktion) von maximal 0,2 m und eine Breite von maximal 2/3 der
vom betreffenden Betrieb genutzten Geböudebreite haben.

Ausnahmsweise kann pro Betrieb eine Werbeanlage mit einer grüäeren Hühe als 0,6 m
zugelassen werden, wenn diese maximal 10 % der vom betreffenden Betrieb genutzten
Fassadenflöche bedeckt und Fenster nicht verdeckt werden.

1.5 Grüäe von Werbeanlagen senkrecht zur Fassade

Werbeanlagen senkrecht zur Fassade (Ausleger) d“rfen eine Ansichtsflöche von maximal
0,8 m² auf jeder Seite, eine Auskragung von maximal 1,2 m und einen Abstand von
mindestens 0,7 m zum Fahrbahnrand haben. Die verbleibende lichte Hühe zwischen
Gelönde und Ausleger muss mindestens 2,5 m betragen.

1.6 Freistehende Werbeanlagen

Freistehende Werbeanlagen (Stelen etc.) einschlieälich Fahnenmasten d“rfen maximal 3 m
“ber Gelönde hoch, 1,2 m breit und 0,4 m tief sein.

1.7 Machart / Beleuchtung von Werbeanlagen

Unzulössig sind Werbeanlagen mit Tagesleuchtfarben (fluoreszierende Farben), mit
wechselndem oder bewegten Licht, deren Beleuchtung eine Blendwirkung f“r
Verkehrsteilnehmer verursachen kann, die mechanisch bewegt werden oder mit akustischen
oder elektronischen Medien.

2. Dachform, Dachaufbauten

2.1

Es sind nur symmetrische Satteldöcher mit einer Dachneigung von 35° bis 45° (mittiger
Firstverlauf, gleiche Dachneigung der beiden Dachhölften) zulössig, wobei auch
Geböudeteile mit Flachdöchern und begehbaren Dachterrassen einschlieälich Dachloggien
bis zu einer Grundflöche von 25 % der Gesamtgeböudegrundflöche zulössig sind.

Auäerdem künnen auch Flachdöcher bei Hauptgeböuden ausnahmsweise zugelassen
werden.

F“r Nebengeböude bis 40 m² Grundflöche, Garagen und Carports sind auch andere Dach-
formen mit geringeren Dachneigungen oder Flachdöcher allgemein zulössig.

2.2

Dachaufbauten, wie z.B. Gauben oder Zwerchhöuser, und Dacheinschnitte d“rfen bei
Satteldöchern zusammen maximal 1/2 der jeweiligen Fassadenlönge einnehmen. Sie
m“ssen einen Abstand von mindestens 3 m zur Giebelwand aufweisen und deren Oberkante
muss mindestens 1,5 m unterhalb der Oberkante des Dachfirstes liegen.

2.3

Die vorgeschriebene Dachneigung von 35° bis 45° darf bei untergeordneten Döchern von
Gauben und Zwerchhöusern sowie Vordöchern unterschritten werden.

2.4

Der Firstverlauf von Satteldöchern ist parallel zur löngeren Geböudeseite vorgeschrieben.

2.5

Die Döcher von Doppelhaushölften und Reihenhausgruppen sind in Neigung und Firstverlauf
aneinander anzupassen; Trauf-/Firsthühe d“rfen um maximal 1 m abweichen.

3. Einfriedungen

Zöune als Einfriedungen von Baugrundst“cken und Görten d“rfen eine Hühe von maximal

1,5 m “ber Fertiggelönde nicht “berschreiten und m“ssen mit einem Öffnungsanteil von
mindestens 70 % errichtet werden.

Blickdichte Einfriedungen (Mauern, Holz- und Metallwönde etc.) und Zöune mit einem

Öffnungsanteil von weniger als 70 % d“rfen eine Hühe von maximal 1 m “ber Gelönde-
oberkante erreichen. Dies gilt nicht f“r Hecken.

4. Zisternen

Bei Neubauten ab 50 m² Grundflöche ist das auf Dachflöchen anfallende
Niederschlagswasser in Zisternen (Mindestvolumen 3 m³ je 100 m² angeschlossener
Grundflöche) einzuleiten und zur Bewösserung oder f“r Brauchwasserzwecke vorzuhalten.

Es sind ßberlöufe der Zisternen in einen Abwasserkanal vorzusehen.

5. Stellplötze

F“r Wohnungen mit mehr als 100 m² Wohnflöche gem. Definition der Wohnflöchenver-
ordnung (WoFlV) vom 25.11.2003 (BGBl. I S. 2346) sind 2 PKW-Stellplötze nachzuweisen.

C. HINWEISE

1. Dem Bebauungsplan liegt die Begr“ndung vom 10.03.2025 zugrunde.

2. Dem Bebauungsplan liegt die Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung
vom 21.11.2017 (BGBI. I S. 3786), zuletzt geöndert durch Art. 2 des Gesetzes vom
03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176), zugrunde.

3. Die Plangrundlage entspricht dem Liegenschaftskataster mit dem Stand vom 22.02.2023.

4. Wasserschutzgebiet:

Das Plangebiet liegt vollstöndig in der fachtechnisch abgegrenzten Wasserschutzgebietszone
IIIA des Trinkwasserschutzgebiets Büllingerbachtal (121.057).

5. Die in der Planzeichnung dargestellte Gliederung der Straäenverkehrsflöche in Fahrbahn und
Gehweg sowie Hühenangaben zur Straäenoberflöche sind unverbindlich.

6. Risikogebiet:

F“r Grundst“cke und Geböude, die ganz oder teilweise innerhalb der nachrichtlich
“bernommenen Anschlagslinie f“r ein Extremhochwasser gemöä Hochwassergefahrenkarte

(im sog. Risikogebiet auäerhalb von ßberschwemmungsgebieten gem. § 78b Abs. 1 WHG)
liegen, wird auf die Regelungen des § 78c WHG verwiesen.

7. Baugrund, Versickerung:

Aufgrund der Baugrundeigenschaften wird bei geplanten Baumaänahmen eine
objektbezogene Baugrunduntersuchung gemöä DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein
Ingenieurb“ro empfohlen.

Auf hoch stehendes Grundwasser wird hingewiesen.

Bei der Versickerung von anfallendem Oberflöchenwösser wird auf das Arbeitsblatt DWA-A
138 (2005) verwiesen und im Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen
Versickerungsgutachtens empfohlen. Wegen der Gefahr einer Verschlechterung der
Baugrundeigenschaften sowie ggf. von Sulfatgesteinslüsung im Untergrund sollte im
Verbreitungsbereich von Gesteinen der Grabfeld-Formation von der Errichtung technischer
Versickerungsanlagen (z. B. Sickerschöchte, Sickerbecken, Mulden-Rigolen-Systeme zur
Versickerung) Abstand genommen werden.

8. Die Satzung und die den Festsetzungen zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze,
Verordnungen, Erlasse und DIN-Vorschriften) künnen bei der Stadt Heilbronn, Planungs- und
Baurechtsamt, eingesehen werden.

D. NACHRICHTLICHE �BERNAHMEN

1. Archöologie / Denkmalschutz:

Das Plangebiet liegt teilweise (siehe Abgrenzung in der Planzeichnung) im Bereich folgendes
denkmalrelevanten Objekts: �Mittelalterlicher und fr“hneuzeitlicher Ortskern Biberach„
(Listen-Nr. 1M, ADAB-ld. 104211426); KD § 2 DSchG

Insbesondere im Bereich des archöologischen Kulturdenkmals (mittelalterlicher und
fr“hneuzeitlicher Ortskern Biberach) sind archöologische Zeugnisse (Funde und Befunde)
grundsötzlich nicht auszuschlieäen bzw. zu erwarten.

Die Erhaltung von Kulturdenkmalen liegt im üffentlichen Interesse. Der Veranlasser von
Bodeneingriffen ist gem. § 6 Abs. 2 DSchG zur fachgerechten Untersuchung, Bergung und
Dokumentation des Kulturdenkmals im Rahmen einer archöologischen Rettungsgrabung
verpflichtet. Art und Umfang der Rettungsgrabung künnen erst nach Vorlage einer
Detailplanung prözisiert werden, aus der neben sömtlichen Bodeneingriffsflöchen auch die
bereits vorhandenen Stürungsflöchen (z.B. moderne Kelleranlagen, Kanal- und
leitungstrassen) ersichtlich werden. Baumaänahmen innerhalb der ausgewiesenen
Kulturdenkmale bed“rfen daher einer weiteren fr“hzeitigen Beteiligung der archöologischen
Denkmalpflege.

Im ßbrigen wird bei eventuellen archöologischen Funden von Kulturdenkmalen auf die
Regelungen des § 20 DSchG verwiesen.
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Kartengrundlage Vermessungs- und Katasteramt
Für den Bebauungsplan gilt die Begründung vom 10.03.2025.
Der Bebauungsplan weicht von den Darstellungen des Flä-
chennutzungsplans ab. Gemäß § 13a Abs. 2 Ziffer 2 BauGB 
wird der Flächennutzungsplan für das Teilgebiet „Untere Kräh-
wiesen“ im Wege der Berichtigung angepasst.
Maßgebend ist der Lageplan vom 23.07.2025. Es gilt die Be-
gründung vom 23.07.2025.
Der Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften, die Begrün-
dung, sowie der angepasste Flächennutzungsplan mit Begrün-
dung liegen bei der Stadt Heilbronn, Planungs- und Baurechts-
amt, Cäcilienstraße 45, 1. Obergeschoss, Zimmer C 1.49, 
während der Dienststunden für jedermann kostenfrei zur Ein-
sicht bereit. Über den Inhalt kann auf Wunsch Auskunft erteilt 
werden. Wir bitten Sie für die Einsichtnahme einen Termin zu 
vereinbaren (E-Mail: bauleitplanung@heilbronn.de oder Tel.: 
07131/56-2712).
Zudem werden der Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschrif-
ten und die Begründung in Kürze auch im Geodatenportal der 
Stadt Heilbronn unter www.gisserver.de/heilbronn eingestellt 
sein.

Abfallberatung:    Haushalte Tel. 07131/56-2951 
       Gewerbe Tel. 07131/56-2762
Apotheke: (Notdienst siehe Rubrik Ärzte – Apotheken) 
Apotheke Biberach, Am Ratsplatz 3 Tel. 7008
Arbeitskreis Leben – Hilfe in suizidalen Krisen: Tel. 07131/16 4251 
Bahnhofstr. 13 (Heinrich-Fries-Haus), 74072 Heilbronn Fax 07131/940377
Ärzte: (Notfalldienst siehe Rubrik „Ärzte – Apotheken“) 
Dr. Bader, Schillerberg 10,  Tel. 6474 
Dr. Hund, Bonfelder Straße 1,  Tel. 7001
Bürgeramt Heilbronn-Biberach,  Am Ratsplatz 3,  Tel. 911990  
Fax 9119929, E-Mail: buergeramt.biberach@heilbronn.de 
Öffnungszeiten: Montag 8.30 bis 12.30 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr, Dienstag und 
 Mittwoch geschlossen, Donnerstag und Freitag 8.30 bis 12.30 Uhr
Bauhof: Bonfelder Straße 10,  Tel. 90 24 53 
E-Mail: mandy.boehringer@heilbronn.de Mobil 0160/5843548
Bezirksschornsteinfegermeister: 
Herr Tobias Turban Tel. 0178/3060254 
Herr Marcel Weidenbacher Tel. 0176/45666304
Böllingertalhalle: 
Bibersteige 15, Tel. 7465,  Hausmeister Mobil 0172/6 30 56 30
Büchereizweigstelle Heilbronn-Biberach: Tel. 5147 
Schulberg 4, Öffnungszeiten: Dienstag 14 – 18 Uhr,  
Donnerstag 10 – 12 Uhr und 14 – 18 Uhr
Busverbindung/Heilbronner-Hohenloher-Haller Nahverkehr 
GmbH (HNV): Montag – Freitag von 9 – 18 Uhr Tel. 07131/888860 
Fax 07131/8888699, E-Mail: mail@heilbronnerverkehrsverbund.de
Feuerwehr und Rettungsdienst:  
Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst  Euronotruf 112 
Feuerwehr – städtisches Amt  Tel. 07131/56-2100 
Feuerwehrhaus Biberach:  
Am Ratsplatz 3, Abteilungskommandant Michael Kilper, Tel. 9118041 
Forstrevier:  
Förster Heinz Steiner Tel. 07131/56-4144 
E-Mail: heinz.steiner@stadt-heilbronn.de  Mobil 0175/2 22 6048
Friedhof: (siehe auch Bürgeramt): 
Ansprechpartner beim Grünflächenamt:  Tel. 07131/79 79 53 
Fax 07131/7979559 
Friedhofsverwalter: während der Dienstzeiten Mobil 0172/6507650 
Rufbereitschaft nach 16 Uhr Mobil 0172/6533037
Gas- und Wasserversorgung: Rufbereitschaft  
der Heilbronner  Versorgungs-GmbH  Tel. 07131/56 -25 88
Grundbuchamt Heilbronn: Bahnhofstr. 3 (Neckarturm),  
Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. von 8 – 12 Uhr Tel. 071 31/389 8500
Hallenbad Heilbronn-Biberach: Bibersteige,  Tel. 79 89 
Montag und Dienstag geschlossen, Mittwoch 9.00 – 12.30 Uhr und 14.00 – 19.00 Uhr,  
Donnerstag und Freitag 14.00 – 20.45 Uhr, Samstag geschlossen, Sonntag 8.00 – 18.00 Uhr

Jäger: Udo Geier, Tel. 6637 oder Mobil 0151/12841555;  
Florian Geier, Mobil 0160/35045 28; Herbert Kilper, Mobil 
0171/8 89 44 72; Peter Dalbeck, Mobil 01520/2118683
Jugendtreff Heilbronn-Biberach: Tel. 1567 
Bibersteige 9  
Öffnungszeiten: dienstags und mittwochs jeweils 15 – 20 Uhr
Kindergärten: Bibersteige, Bibersteige 5,  Tel. 7464 
Maustal, Ringstraße 23,  Tel. 5653 
Kehrhütte, Adolf-Grimme-Straße 14,  Tel. 1457
Kirchen:  
Evangelisches Pfarramt, Erhard-Schnepf-Gasse 6,  Tel. 9011 23 
Katholisches Pfarramt, Weirachstraße 10,  Tel. 07131/741-6201
Krankentransport: 
Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst  Tel. 19222
Müllabfuhr: Termine und Kontakte entnehmen Sie dem aktuellen Abfallratgeber
Nachlass- und Betreuungsgericht beim Amtsgericht Heilbronn: 
Rosenbergstraße 59, 74074 Heilbronn  Tel. 07131/12360
Notfälle, Notarzt: 
Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst  Euronotruf 112
Polizei  Notruf 110 
Polizeiposten HN-Neckargartach, Frankenbacher Str. 24 – 26 
E-Mail: heilbronn-neckargartach.pw@polizei.bwl.de Tel. 07131/2 8330 
Polizeirevier HN-Bö., Neckargartacher Str. 108 Tel. 07131/204060 
www.polizei-bw.de
Postagentur: Finkenbergstraße 7  Tel. 9155 33 
Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 8.30 – 12.00 u. 14.00 – 18.00 Uhr, Sa. 8.30 – 12.00 Uhr
Recyclinghof: (auch für Elektrokleingeräte in haushaltsüblicher 
Menge): Ernst-Abbé-Straße 23, 74078 HN-Kirchhausen 
Öffnungszeiten: Di. 14 bis 18 Uhr, Do. 14 bis 18 Uhr und Sa. 8 bis 16 Uhr
Rettungsdienst: 
Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst  Euronotruf 112
Schule: Grundschule Heilbronn-Biberach, Bibersteige 9,  Tel. 912 50 
Ganztagsbetreuung: E-Mail: schulkinderbetreuung@gs-biberach.de,  
Ansprechpartnerin Andrea Siller, Tel. 07131/6493920.
www.gs-biberach.de
Städtische Musikschule: Ansprechpartner für Unterricht  
in  Biberach: Frau Chekulaeva, Tel. 0176/31533563
Stadtverwaltung Heilbronn:  Telefonzentrale 07131/56-0
Strom: ZEAG Heilbronn, Weipertstraße 41,   
24 h-Störungsdienst (ausschließlich Strom)   07131/610-800
Telefonseelsorge: Tel. 0800/1110111
Volkshochschule Heilbronn-Biberach:  Tel. 07131/9 965871 
E-Mail: biberach@vhs-heilbronn.de 
Wasserversorgung siehe Gasversorgung
Zahnärzte: Dr. Stankovic, Michael-Vehe-Straße 6, Tel. 901115 
Dr. Spiry,  Ziegeleistraße 25, Tel. 4477 
Zahnärztlicher Notfalldienst zu erfragen unter Tel. 0761/12012000 

Wichtige Dienste

Impressum:  Her  aus  geber und ver  ant  wort  lich für den redak  tionellen  Inhalt:  Bürgeramt Heilbronn-Biberach.  
Druck und ver  ant  wort  lich für den Anzeigen  teil:  Ver  lags  druck  Kubsch GmbH, 74193  Schwaigern,  Telefon 07138/8536, www.verlagsdruck-kubsch.de
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Mit dieser Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 BauGB wird der 
Bebauungsplan rechtsverbindlich.
Hinweise:
I.	� Ein Bebauungsplan, der unter Verletzung von Verfahrens- 

oder Formvorschriften der GemO oder auf Grund der 
GemO zu Stande gekommen ist, gilt ein Jahr nach der Be-
kanntmachung als von Anfang an gültig zu Stande gekom-
men.

	 Dies gilt nicht, wenn
	 1. �die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 

Genehmigung oder die Bekanntmachung des Bebau-
ungsplans verletzt worden sind,

	 2. �der Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO 
wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn 
vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Rechtsauf-
sichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder die 
Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegen-
über der Stadt Heilbronn unter Bezeichnung des Sach-
verhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich 
oder elektronisch geltend gemacht worden ist.

	� Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 dieses Hinweises gel-
tend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in 
Satz 1 dieses Hinweises genannten Frist jedermann diese 
Verletzung geltend machen (§ 4 Abs. 4 GemO).

II.	� Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB 
über das Entstehen und die Fälligkeit etwaiger Entschädi-
gungsansprüche im Falle der in den §§ 39 bis 42 BauGB 
bezeichneten Vermögensnachteile, deren Entschädigung 
schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen 
ist, und auf die Vorschrift des § 44 Abs. 4 BauGB über das 
Erlöschen von Entschädigungsansprüchen, wenn der An-
trag nicht innerhalb der Frist von drei Jahren nach Ablauf 
des Kalenderjahres, in dem die in den §§ 39 bis 42 BauGB 
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, gestellt 
ist, wird hingewiesen (§ 44 Abs. 3 und 4 BauGB).

III.	� Bei der Aufstellung dieses Bebauungsplans werden unbe-
achtlich

	 1. �eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beacht-
liche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften,

	 2. �eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans 
und

	 3. �nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Stadt Heilbronn unter Darle-
gung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 

Abfallberatung:    Haushalte Tel. 07131/56-2951 
       Gewerbe Tel. 07131/56-2762
Apotheke: (Notdienst siehe Rubrik Ärzte – Apotheken) 
Apotheke Biberach, Am Ratsplatz 3 Tel. 7008
Arbeitskreis Leben – Hilfe in suizidalen Krisen: Tel. 07131/16 4251 
Bahnhofstr. 13 (Heinrich-Fries-Haus), 74072 Heilbronn Fax 07131/940377
Ärzte: (Notfalldienst siehe Rubrik „Ärzte – Apotheken“) 
Dr. Bader, Schillerberg 10,  Tel. 6474 
Dr. Hund, Bonfelder Straße 1,  Tel. 7001
Bürgeramt Heilbronn-Biberach,  Am Ratsplatz 3,  Tel. 911990  
Fax 9119929, E-Mail: buergeramt.biberach@heilbronn.de 
Öffnungszeiten: Montag 8.30 bis 12.30 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr, Dienstag und 
 Mittwoch geschlossen, Donnerstag und Freitag 8.30 bis 12.30 Uhr
Bauhof: Bonfelder Straße 10,  Tel. 90 24 53 
E-Mail: mandy.boehringer@heilbronn.de Mobil 0160/5843548
Bezirksschornsteinfegermeister: 
Herr Tobias Turban Tel. 0178/3060254 
Herr Marcel Weidenbacher Tel. 0176/45666304
Böllingertalhalle: 
Bibersteige 15, Tel. 7465,  Hausmeister Mobil 0172/6 30 56 30
Büchereizweigstelle Heilbronn-Biberach: Tel. 5147 
Schulberg 4, Öffnungszeiten: Dienstag 14 – 18 Uhr,  
Donnerstag 10 – 12 Uhr und 14 – 18 Uhr
Busverbindung/Heilbronner-Hohenloher-Haller Nahverkehr 
GmbH (HNV): Montag – Freitag von 9 – 18 Uhr Tel. 07131/888860 
Fax 07131/8888699, E-Mail: mail@heilbronnerverkehrsverbund.de
Feuerwehr und Rettungsdienst:  
Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst  Euronotruf 112 
Feuerwehr – städtisches Amt  Tel. 07131/56-2100 
Feuerwehrhaus Biberach:  
Am Ratsplatz 3, Abteilungskommandant Michael Kilper, Tel. 9118041 
Forstrevier:  
Förster Heinz Steiner Tel. 07131/56-4144 
E-Mail: heinz.steiner@stadt-heilbronn.de  Mobil 0175/2 22 6048
Friedhof: (siehe auch Bürgeramt): 
Ansprechpartner beim Grünflächenamt:  Tel. 07131/79 79 53 
Fax 07131/7979559 
Friedhofsverwalter: während der Dienstzeiten Mobil 0172/6507650 
Rufbereitschaft nach 16 Uhr Mobil 0172/6533037
Gas- und Wasserversorgung: Rufbereitschaft  
der Heilbronner  Versorgungs-GmbH  Tel. 07131/56 -25 88
Grundbuchamt Heilbronn: Bahnhofstr. 3 (Neckarturm),  
Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. von 8 – 12 Uhr Tel. 071 31/389 8500
Hallenbad Heilbronn-Biberach: Bibersteige,  Tel. 79 89 
Montag und Dienstag geschlossen, Mittwoch 9.00 – 12.30 Uhr und 14.00 – 19.00 Uhr,  
Donnerstag und Freitag 14.00 – 20.45 Uhr, Samstag geschlossen, Sonntag 8.00 – 18.00 Uhr

Jäger: Udo Geier, Tel. 6637 oder Mobil 0151/12841555;  
Florian Geier, Mobil 0160/35045 28; Herbert Kilper, Mobil 
0171/8 89 44 72; Peter Dalbeck, Mobil 01520/2118683
Jugendtreff Heilbronn-Biberach: Tel. 1567 
Bibersteige 9  
Öffnungszeiten: dienstags und mittwochs jeweils 15 – 20 Uhr
Kindergärten: Bibersteige, Bibersteige 5,  Tel. 7464 
Maustal, Ringstraße 23,  Tel. 5653 
Kehrhütte, Adolf-Grimme-Straße 14,  Tel. 1457
Kirchen:  
Evangelisches Pfarramt, Erhard-Schnepf-Gasse 6,  Tel. 9011 23 
Katholisches Pfarramt, Weirachstraße 10,  Tel. 07131/741-6201
Krankentransport: 
Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst  Tel. 19222
Müllabfuhr: Termine und Kontakte entnehmen Sie dem aktuellen Abfallratgeber
Nachlass- und Betreuungsgericht beim Amtsgericht Heilbronn: 
Rosenbergstraße 59, 74074 Heilbronn  Tel. 07131/12360
Notfälle, Notarzt: 
Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst  Euronotruf 112
Polizei  Notruf 110 
Polizeiposten HN-Neckargartach, Frankenbacher Str. 24 – 26 
E-Mail: heilbronn-neckargartach.pw@polizei.bwl.de Tel. 07131/2 8330 
Polizeirevier HN-Bö., Neckargartacher Str. 108 Tel. 07131/204060 
www.polizei-bw.de
Postagentur: Finkenbergstraße 7  Tel. 9155 33 
Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 8.30 – 12.00 u. 14.00 – 18.00 Uhr, Sa. 8.30 – 12.00 Uhr
Recyclinghof: (auch für Elektrokleingeräte in haushaltsüblicher 
Menge): Ernst-Abbé-Straße 23, 74078 HN-Kirchhausen 
Öffnungszeiten: Di. 14 bis 18 Uhr, Do. 14 bis 18 Uhr und Sa. 8 bis 16 Uhr
Rettungsdienst: 
Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst  Euronotruf 112
Schule: Grundschule Heilbronn-Biberach, Bibersteige 9,  Tel. 912 50 
Ganztagsbetreuung: E-Mail: schulkinderbetreuung@gs-biberach.de,  
Ansprechpartnerin Andrea Siller, Tel. 07131/6493920.
www.gs-biberach.de
Städtische Musikschule: Ansprechpartner für Unterricht  
in  Biberach: Frau Chekulaeva, Tel. 0176/31533563
Stadtverwaltung Heilbronn:  Telefonzentrale 07131/56-0
Strom: ZEAG Heilbronn, Weipertstraße 41,   
24 h-Störungsdienst (ausschließlich Strom)   07131/610-800
Telefonseelsorge: Tel. 0800/1110111
Volkshochschule Heilbronn-Biberach:  Tel. 07131/9 965871 
E-Mail: biberach@vhs-heilbronn.de 
Wasserversorgung siehe Gasversorgung
Zahnärzte: Dr. Stankovic, Michael-Vehe-Straße 6, Tel. 901115 
Dr. Spiry,  Ziegeleistraße 25, Tel. 4477 
Zahnärztlicher Notfalldienst zu erfragen unter Tel. 0761/12012000 

Wichtige Dienste
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gemacht worden sind. Satz 1 dieses Hinweises gilt entspre-
chend, wenn Fehler nach § 214 Absatz 2a BauGB beachtlich 
sind (§ 215 Abs. 1 BauGB). 
Heilbronn 26.09.2025 
Stadt Heilbronn
Bürgermeisteramt
In Vertretung
Ringle
Bürgermeister

Agentur für Arbeit
Gleiche Chancen für Frauen am Arbeitsmarkt schaffen
Frauenwirtschaftstage 2025 in Baden-Württemberg
Die Frauenwirtschaftstage finden vom 15. bis 18. Oktober 2025 
in ganz Baden-Württemberg, virtuell und vor Ort in den Regio-
nen, statt. Die Frauenwirtschaftstage sind eine jährliche, lan-
desweite Veranstaltungsreihe mit dem Ziel, die gleichberech-
tigte Teilhabe von Frauen in der Wirtschaft und am Arbeits-
markt zu unterstützen und sichtbar zu machen. Über 100 Ver-
anstaltungen laden zum Mitdenken, Mitdiskutieren und Mitge-
stalten ein. Auch die Agenturen für Arbeit sind mit dabei. 
Die inhaltlichen Schwerpunkte der Agenturen für Arbeit auf 
den Frauenwirtschaftstagen sind: 
- �Wiedereinstieg nach Familien- und Pflegezeiten unterstützen 

durch Beratung, Qualifizierung und gezieltes Matching.
- �Frauen in Führung stärken durch Best-Practice-Beispiele aus 

Unternehmen. 
- �Erwerbstätigkeit ausbauen und digitale Kompetenzen auf-

bauen, um mehr finanzielle Unabhängigkeit und Gestaltungs-
kraft für Frauen zu erreichen. 

Jetzt anmelden und mitmachen!
Wir laden alle interessierten Menschen ein, sich an den Frauen-
wirtschaftstagen zu beteiligen und mit der Bundesagentur für 
Arbeit ins Gespräch zu kommen. Alle Veranstaltungen inklusive 
Anmeldemöglichkeiten finden Sie hier.

Deutsche Rentenversicherung
Faktencheck: Keine Rentenzahlung wegen neuer EU-
Richtlinie?
Aktuell kursiert auf verschiedenen Internetportalen und in 
den Sozialen Medien die Nachricht, dass ab Oktober Ren-
tenzahlungen ausbleiben würden, weil eine neue EU-Richt-
linie für Zahlungsdienste eingeführt wird. Die Deutsche 
Rentenversicherung stellt klar: Diese Meldung ist eine 
Falschbehauptung!
Um Betrügereien zu erschweren und die Sicherheit bei Online-
Zahlungen zu stärken, wird die EU-Zahlungsrichtlinie PSD3 
(Payment Services Directive 3) ab Oktober 2025 eingeführt. 
Dadurch müssen Geldinstitute überprüfen, ob eine IBAN-Kon-
tonummer mit dem Namen des Zahlungsempfängers exakt 
übereinstimmt.
Was ändert sich mit der EU-Zahlungsrichtlinie PSD3?
Für Einzelüberweisungen wird die Richtlinie PSD3 verpflichtend 
eingeführt. Kunden, die keine Verbraucher sind – zum Beispiel 
Unternehmen oder Behörden – können bei Sammelüberwei-
sungen jedoch entscheiden, ob eine IBAN-Namensprüfung 
vorgenommen werden soll.
Was bedeutet das für die Rentenauszahlung?
Rentenempfängerinnen und -empfänger sind von dieser Prü-
fung nicht betroffen, denn die Deutsche Rentenversicherung 
hat im Rahmen des vorgesehenen Opt-Out-Verfahrens ent-
schieden, bei den Rentenzahlungen auf die IBAN-Namensprü-
fung zu verzichten. Somit werden ab Oktober die Renten wie 
gewohnt überwiesen, auch wenn es kleinere Abweichungen im 
Namen geben sollte.
Empfehlung zur Vermeidung von Fehlinformationen
Die Deutsche Rentenversicherung weist darauf hin, dass auf 
nicht-offiziellen Internetportalen und in Sozialen Medien teils 
ungenaue und irreführende Informationen verbreitet werden. 
Sie rät daher, sich bei Fragen zu Leistungen und Anspruchs-
voraussetzungen an die offiziellen Auskunftsstellen zu wenden 
oder eine persönliche Beratung in Anspruch zu nehmen.
Erziehungsrente – Unterstützung bei der Kindererziehung
Die Erziehungsrente ist eine Rentenleistung für geschiedene 
Ehepartner*innen oder frühere Lebenspartner*innen, deren ein-
getragene Partnerschaft gerichtlich aufgehoben wurde. Sie 

wird gezahlt, wenn der Ex-Partner verstorben ist und die über-
lebende Person ein Kind erzieht. Diese Rente dient als Ersatz 
für den Unterhalt und soll die Kindererziehung finanziell erleich-
tern.
Voraussetzungen:
-	� Die Ehe oder eingetragene Partnerschaft wurde nach dem 

30.06.1977 rechtskräftig beendet oder bei früherer Auflö-
sung galt DDR-Recht.

-	 Der geschiedene oder ehemalige Partner ist verstorben.
-	� Die antragstellende Person ist nicht wieder verheiratet oder 

in einer neuen eingetragenen Partnerschaft.
-	� Es wird ein Kind unter 18 Jahren erzogen (eigenes, Stief-, 

Pflegekind, Enkel, Geschwister). Bei Behinderung gilt dies 
auch altersunabhängig.

-	� Die antragstellende Person hat mindestens fünf Jahre in die 
Rentenversicherung eingezahlt (Wartezeit erfüllt).

Beachten Sie:
Die Rente wird nicht vom Rentenkonto des Verstorbenen, son-
dern vom eigenen Rentenkonto berechnet.
-	� Auch verwitwete Ehe- oder Lebenspartner mit durchgeführ-

tem Rentensplitting können unter denselben Voraussetzun-
gen Erziehungsrente erhalten.

Rentenhöhe:
-	 Entspricht der Rente wegen voller Erwerbsminderung.
-	� Bei Anspruch auf mehrere Renten wird nur die höchste ge-

zahlt.

Stadtteilbibliothek
An Worten wachsen – miteinander lesen 
Di., 07.10.2025, 19 Uhr
Shared Reading lässt Worte wirken und schafft intensive Erleb-
nisse. Vorwissen ist nicht nötig. Die Literaturliebhaberin und 
Buchhändlerin Susanne Andreß sucht die Texte aus und leitet 
die Gespräche.
Anmeldung: stadtteilbibliothek.biberach@heilbronn.de
Eintritt: 5 €
Lesebiber
Do., 09.10.2025 | 16 – 17 Uhr
Vorlesestunde mit den Auszubildenden der Stadtbibliothek mit 
mitreißenden Erzählungen, lustigen Charakteren und unver-
gesslichen Momenten.
Ab 6 bis 10 Jahren
Kooperation: Stadtbibliothek, Volkshochschule Biberach 
Anmeldung: stadtteilbibliothek.biberach@heilbronn.de

Von der Sonne ins Soleo: Heilbronns Bäder starten in 
den Herbst

Von der Sonne ins Soleo: Heilbronns Bäder 
starten in den Herbst
Ein heißer Frühsommer, ein kühler Spätsom-
mer – so lässt sich die Freibadsaison 2025 
zusammenfassen. Vor allem im Mai und Juni 

herrschte Hochbetrieb, der 22. Juni war der besucherstärkste 
Tag. Ab Juli gingen die Zahlen zurück, im September kamen 
nur noch halb so viele Gäste wie im Vorjahr. Dennoch ziehen 
die Stadtwerke eine positive Bilanz. Die Saison verlief ent-
spannt und bot Highlights wie Pool-Partys für Kinder und das 
beliebte Hundeschwimmen.
Jetzt heißt es Bahn frei für die Hallenbäder. Im Soleo gibt es 
wieder Schwimmkurse für Anfänger und Fortgeschrittene. Die 
Saunawelt startet mit einer modernisierten Panoramasauna 
und ab Oktober mit den beliebten Mottoabenden. Den Auftakt 
macht der Saunaabend am Samstag, 18. Oktober, unter dem 
Motto „Let’s get the season started“. Auch im Hallenbad Bibe-
rach warten neue Programmpunkte auf die Besucherinnen und 
Besucher: Freuen Sie sich auf einen Spielenachmittag am 
Montag, 29. Oktober, und bunte Mermaiding-Kurse für Kinder.

Glückwünsche zum Geburtstag
02.10.2025	 Gertrud Kohler	 95 Jahre
Wir gratulieren ganz herzlich.
Ihr Bürgeramt Biberach

Glückwünsche
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Eheschließung
26.09.2025 
Jens Torsten Grünewald und Olivia Grünewald geb. Edwards, 
Panoramastraße 37.

VHS Zweigstelle Biberach
Anmeldung und Infos zu den Kursen:
• telefonisch: 07131/9965-871
• per E-Mail: biberach@vhs-heilbronn.de
• Homepage: www.vhs-heilbronn.de
In den folgenden Kursen sind noch Plätze frei:

Y315A109 Lebenslang aktiv: Fünf Esslinger: Dienstag, 
14.10.2025, 18.00 bis 19.00 Uhr, 8 Termine.
Y314A110 Pilates mit Faszientraining: Dienstag, 07.10.2025, 
17.20 bis 18.20 Uhr, 13 Termine.
Y310A308 Rückenfit mit Rückenschule-Für Männer: Don-
nerstag, 02.10.2025, 19.30 bis 20.30 Uhr, 12 Termine.
Für Informationen und Anmeldung steht Ihnen die Zweigstel-
lenleiterin Severine Scheuermann-Guggolz gerne zur Verfü-
gung!

VHS Zweigstelle Kirchhausen
Anmeldung und Infos zu den Kursen:
• telefonisch: 07131/9965-875
• per E-Mail: kirchhausen@vhs-heilbronn.de
• Homepage: www.vhs-heilbronn.de
In den folgenden Kursen sind noch Plätze frei:

Y307A241 Qigong
Freitags, 10.10.2025 – 16.01.2026, 9.30 -10.30 Uhr, 12mal
Y103A222 Spezialführung auf der Burg Hornberg
mit Bezug auf den großen Bauernaufstand
Samstag, 11.10.2025, 14.00 – 15.30 Uhr
Y252A122 Abenteuer Fotografie
Donnerstags, 16.10.2025 – 13.11.2025, 18.00 – 20.00 Uhr, 
4mal
Y116A126 Kompostierung im Hausgarten
Donnerstag, 23.10.2025, 19.00 – 20.30 Uhr
Über Ihre Anmeldung freut sich
Bernardica Knauer
Zweigstelle Kirchhausen

Grundschule HN-Biberach
Ehrung unserer „Blühenden Gärten“
Mit großer Freude durften wir in diesem Jahr wieder die Aus-
zeichnung entgegennehmen: Unsere Aktionen für den Schul-
garten wurden im Rahmen der 
Aktion „Blühende Gärten in 
Heilbronn“ geehrt.
Im Anschluss an die Ehrung 
gab es noch Besuch von der 
Waldhexe Fabula, die mit ihrer 
Katze Kunigunde lustige Dinge 
hexte.
Im letzten Schuljahr überleg-
ten sich alle Klassen Aktionen 
für die Beete auf unserem 
Schulgelände.
Dabei entstanden bunte Blüh-
flächen, Kräuterbeete, Erd-
beer- und Kartoffelbeete, die 
nicht nur das Schulgelände 
verschönern, sondern auch wertvolle Nahrung und Lebens-
raum für Insekten bieten.

Standesamtsnachrichten

Volkshochschule

Schulnachrichten

Außerdem wurde der Schulgarten geschmückt mit Insekten-
hotels und selbstgebastelten Schmetterlingen.
Bei der feierlichen Übergabe der Urkunde lobten die Vertrete-
rinnen und Vertreter des Vereins „Wir für Heilbronn e.V.“ das 
große Engagement unserer Schulgemeinschaft. Besonders 
beeindruckte sie, wie die Kinder Verantwortung übernehmen 
und mit viel Freude säen, gießen und pflegen.
Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung – sie zeigt, dass 
unser Einsatz für Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein 
Früchte trägt. Gleichzeitig motiviert sie uns, auch in Zukunft 
sorgsam mit unserer Natur umzugehen und unsere Gärten wei-
ter wachsen zu lassen.
Ein herzliches Dankeschön gilt allen Kindern und Kolleginnen, 
die mitgeholfen haben, unseren Schulgarten zum Blühen zu 
bringen!

Hausärztlicher Bereitschaftsdienst der SLK-Kliniken:
Am Plattenwald, 74177 Bad Friedrichshall, Nr. 1 im SLK-
Krankenhaus in der Notaufnahme
Öffnungszeiten an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen 
von 08.00 Uhr bis 22.00 Uhr
Am Gesundbrunnen, 74078 Heilbronn, gegenüber der Kin-
derklinik, Telefon: 116117
(Hier erhält der Anrufer, an Wochenenden und außerhalb der 
Sprechzeiten, Auskunft über Öffnungszeiten und auch die An-
forderung für medizinische notwendige Hausbesuche wird hier 
vermittelt.)
Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr: docdirekt – Kostenfreie On-
linesprechstunde von niedergelassenen Haus- und Kinderärz-
ten, nur für gesetzlich Versicherte unter 0711 – 96589700 oder 
docdirekt.de

Notdienst der Apotheken
03.10.2025		  Apotheke am Stadtgarten
		  Allee 19, 74072 Heilbronn
		  Tel.: 07131-84539
		  St. Elisabeth-Apotheke Gundelsheim
		  Schloßstr. 17, 74831 Gundelsheim
		  Tel.: 06269-330
04.10.2025		  Apotheke im Silcherkarree
		  Waiblingerstr. 2, 74074 Heilbronn
		  Tel.: 07131-394990
		  Salzl Apotheke Bad Rappenau
		  Raiffeisenstr. 1, 74906 Bad Rappenau
		  Tel.: 07264-2081001
05.10.2025		  Harfensteller Apotheke Sulmtal
		  Talstr. 1, 74235 Erlenbach
		  Tel.: 07132-5299
		  Neuberg-Apotheke Oedheim
		  Hauptstr. 32, 74229 Oedheim
		  Tel.: 07136-20553

Diakoniestation Heilbronn-West,  
Pflegebereich Biberach-Kirchhausen
Tel. 07131/386870

Tierärztlicher Bereitschaftsdienst
Der tierärztliche Bereitschaftsdienst Bad Wimpfen/Bad Rappe-
nau ist unter der Telefonnummer 07264-4531 zu erfahren.	
Daneben gilt der Notdienstplan der Heilbronner Tierärzte, 
gemäß der Veröffentlichung in der Heilbronner Stimme.
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Evangelische Kirchengemeinde
Sonntag, 5. Oktober – Erntedankfest
„Aller Augen warten auf dich, Herr, und du 
gibst ihnen Speise zur rechten Zeit.“ 
(Psalm 145,15)
Gottesdienst in Biberach (Ev. Kirche) 

	 9.30 Uhr	 Erntedank-Gottesdienst (Pfarrer i.R. E. Mayer) 
unter Mitwirkung des Kirchenchors

Gottesdienst in Kirchhausen (Dietrich-Bonhoeffer-Kirche) 
	 10.30 Uhr	 Erntedank-Gottesdienst (Pfarrer i.R. E. Mayer)
Gottesdienst in Fürfeld (Ev. Kirche) 
	 9.30 Uhr	 Gottesdienst mit Abendmahl (Pfarrer T. Binder)

und Vorstellung der neuen Konfirmanden und 
Konfirmandinnen

Gottesdienst in Bonfeld (Ev. Kirche) 
	 10.30 Uhr	 Gottesdienst mit Abendmahl (Pfarrer T. Binder)
Gottesdienste am 12. Oktober 
	 9.30 Uhr	 Fürfeld, Ev. Kirche (Prädikantin A. Schuster)
	 10.30 Uhr	 Kirchhausen, Dietrich-Bonhoeffer-Kirche (Prädi-

kantin A. Schuster)
Erntedankfest am 5. Oktober – Bitte um Erntegaben 
Um unsere Kirche für das Erntedankfest schmücken zu kön-
nen, bitten wir Sie wieder um ein paar Erntegaben; es muss 
nicht viel sein, aber es wäre schön, wenn Sie uns einige Früchte 
(Kartoffeln, Äpfel, ....), aber auch haltbare, verpackte Lebens-
mittel (Nudeln, Reis, Mehl, Zucker, Pflanzenöl, Konserven 
in Dosen oder Gläsern) als Zeichen des Dankes spenden 
können. Die Erntegaben werden nach dem Erntedankfest dem 
Diakonischen Werk Heilbronn zur Unterstützung Bedürftiger 
gespendet.
Abgegeben werden können sie am Mittwoch, 1. Oktober zwi-
schen 9.00 Uhr und 11.30 Uhr und am Samstag, 4. Oktober 
zwischen 9 Uhr und 10.30 Uhr in der Ev. Kirche (Sakristeiein-
gang hinter dem Altar).
Kirchenchor
Am Dienstag, 7. Oktober um 19.30 Uhr im Ev. Gemeindehaus 
ist die nächste Probe des Kirchenchors.
Mittagstisch für Senioren und Seniorinnen 
am Donnerstag, 9. Oktober um 12.30 Uhr im Ev. Gemeinde-
haus in Biberach. Auf dem Speiseplan steht Brokkolisuppe, 
Lasagne und Salat. Zum Nachtisch gibt es Apfelgrütze. Und 
wie immer eine Tasse Kaffee zum Abschluss. Wir freuen uns auf 
Sie. Anmelden können Sie sich bis Dienstag, 7. Oktober im Ev. 
Pfarramt 07066-901123 oder bei Ingrid Mayer 07066-9006830.
Café Schwätzle – am Sonntag, 12. Oktober in Kirchhausen
Nach der Sommerpause öffnet das Café Schwätzle am 12. Ok-
tober in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche. Verbringen Sie in ge-
selliger Runde einen gemütlichen Nachmittag bei selbstgeba-
ckenen Torten und Kuchen. Ab 14 Uhr haben wir wieder ge-
öffnet. Es freuen sich Sylvia Fritschle und Sabine Brinker mit 
Team.
Ökumenischer Seniorennachmittag ab 70 Jahren
am Sonntag, 19. Oktober um 14.30 Uhr in der Böllingertalhalle 
in Biberach. (Näheres unter „Katholische und Evangelische 
Kirchengemeinde“)
Kirchenwahl 2025 – Aufforderung zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen
Am 30. November 2025 finden die Wahlen zur Landessynode 
und zum Kirchengemeinderat statt.
Die Gemeindeglieder werden gebeten, Wahlvorschläge einzu-
reichen. Dazu wird folgendes bekanntgegeben:
Für ein Gelingen der Wahlen sind gute Wahlvorschläge ent-
scheidend.
Nur wer aus der Gemeinde jetzt zur Wahl vorgeschlagen wird, 
kann gewählt werden. Synodale und Kirchengemeinderäte 
übernehmen eine wichtige Verantwortung in der Gemeinde und 
in der Landeskirche.
Wahlvorschläge zum Kirchengemeinderat können bis Frei-
tag, 10. Oktober 2025 bis 18 Uhr beim geschäftsführenden 
Pfarramt der Kirchengemeinde Biberach-Kirchhausen-Für-
feld, Erhard-Schnepf-Gasse 6, 74078 Heilbronn-Biberach 

KirchlicheNachrichtenKirchlicheNachrichten
schriftlich eingereicht werden. Ein Vordruck ist beim Pfarr-
amt erhältlich.
In unserer Gemeinde sind 11 Kirchengemeinderäte und -rä-
tinnen zu wählen – und zwar aus Biberach 5, aus Kirchhau-
sen 3, und aus Fürfeld 3 Kirchengemeinderäte und -rätinnen.
Die Wahlvorschläge dürfen höchstens 22 Bewerber/innen unter 
Angabe von Name, (Haupt-)Beruf und Wohnung in ziffernmäßig 
geordneter Reihenfolge aufführen. Wahlvorschläge zum Kir-
chengemeinderat sind von mindestens 10 zur Wahl berechtig-
ten Gemeindegliedern unter Angabe des Namens und der 
Wohnung zu unterzeichnen.
Wir bitten alle Gemeindeglieder, Wahlvorschläge vorzube-
reiten und einzureichen. – Oder: Melden Sie sich im Pfarr-
amt, wenn Sie selbst Interesse haben oder jemanden vor-
schlagen möchten!
Kirche lebt vom Engagement ihrer Mitglieder – auch von Ihrem!
Familienkirche Distrikt Nord
Herzliche Einladung zum Familientag am Sonntag, 19. Oktober 
in Bad Wimpfen im Ev. Gemeindehaus Fronhäuserstr. 6. Wir 
feiern einen Kirche Kunterbunt Familiengottesdienst mit Mittag-
essen und einem bunt gestalteten Nachmittagsprogramm für 
die ganze Familie. Der Familientag startet um 11.00 Uhr und 
geht bis ca. 16.00 Uhr.

Katholische und Evangelische Kirchengemeinde
Ökumenischer Seniorennachmittag ab 70 Jahren am 
19. Oktober
Liebe Seniorinnen und Senioren,
die beiden Kirchengemeinden laden Sie gemeinsam mit Ihrem 
Partner/Ihrer Partnerin herzlich zum Ökumenischen Senioren-
nachmittag ein, der am Sonntag, 19. Oktober um 14.30 Uhr in 
der Böllingertalhalle in Biberach stattfindet.
Roland Gärtner und Thomas Quintes gestalten mit uns ei-
nen „Hör-zu-Sing-mit-Nachmittag“
Die beiden präsentieren ein buntes Potpourri an Liedern – von 
den goldenen Zeiten der 50er- und 60er-Jahre bis in die Ge-
genwart. So ist Zeit zum Genießen, Zuhören und Erinnern und 
auch zum Mitsingen.
Wichtig sind der Spaß am Singen und der Musik, die Freude an 
der Gemeinschaft und am kulturellen Austausch.
Zwischen den Liedern gibt es Geschichten und es bleibt auch 
Zeit für persönliche Gespräche.
Für das leibliche Wohl sorgen wir mit Kaffee und Hefezopf, mit 
Wein, alkoholfreien Kaltgetränken und (Butter-)Brezeln.
Wir würden uns freuen, wenn Sie recht zahlreich unserer Ein-
ladung folgen würden und freuen uns auf einen fröhlichen 
Herbstnachmittag mit Ihnen.

Katholische Kirchengemeinde St. Cornelius und Cyprian 
HN-Biberach mit Bonfeld und Fürfeld

Termine und Gemeindeleben
Donnerstag, 02.10.
14.30 Uhr	 Spielenachmittag für Erwachsene
Samstag, 04.10.
18.00 Uhr	 Eucharistiefeier (KH)

Sonntag, 05.10.
	 09.00 Uhr	 Eucharistiefeier zu Erntedank mit anschließen-

dem Gemeindefrühstück (BC)	
	 10.30 Uhr	 Eucharistiefeier (NG)
Montag, 06.10.
	 09.15 Uhr	 Spielkreis (0-3 Jahre)
	 19.30 Uhr	 Chorprobe
Dienstag, 07.10.
	 17.00 Uhr	 Rosenkranzgebet
Samstag, 11.10.
	 18.00 Uhr	 Eucharistiefeier (NG)
Sonntag, 12.10.
	 09.00 Uhr	 Eucharistiefeier (KH)
	 10.30 Uhr	 Eucharistiefeier (BC)
Was wir Ihnen noch sagen möchten
Spielenachmittag für Erwachsene
Wer Freude an Gesellschaftsspielen hat, ist zum geselligen Mit-
einander am Donnerstag, 2. Oktober in den Konferenzraum des 
Gemeindehauses eingeladen.
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Erntedank – Segen am Altar
Es sind schon lange nicht mehr nur die Gaben aus den Gärten 
und von den Feldern, die am Altar liegen. Auch Trockenware 
wie Nudeln, Reis, Mehl, Zucker, sowie Öl, Konserven... tragen 
zum Altarschmuck bei. Wenn Sie zum Erntedankaltar beitragen 
möchten, freuen wir uns über jede Gabe. Bitte stellen Sie diese 
am Samstag, 04. Oktober in der Kirche ab.
Erntedank – wir geben Gutes weiter
Die Gaben des Erntedankaltars werden wir dem Diakonischen 
Werk für den Stadt- und Landkreis Heilbronn zur Verfügung 
stellen. Die Heilbronner Tafel wird Empfänger sein. Die Lebens-
mittelspenden sind für viele bedürftige Menschen eine wert-
volle Unterstützung und ein Zeichen der gelebten Nächsten-
liebe.
Erntedankfrühstück
Nach dem Gottesdienst am Sonntag, 5.Oktober heißen wir Sie 
zum gemeinsamen Frühstück im Gemeindehaus willkommen. 
Genießen Sie Leckeres vom Buffet in netter Gesellschaft.
Rosenkranzgebet im Oktober
Das Rosenkranzgebet wird im Oktober wieder Einzug in unsere 
Kirche halten. Immer dienstags, immer um 17.00 Uhr. Sie sind 
dazu herzlich eingeladen.

Revival Church Germany e.V.
Du bist nicht 
zu viel – und 
auch nicht zu 
wenig.
In einer Welt 
voller Erwar-
tungen und 

Vergleiche kannst du dich 
leicht verlieren.
Aber Gott hat dich einzigartig 
gemacht. Du musst nicht an-
ders sein, um geliebt zu wer-
den.
Er ruft dich. Nicht irgendwann. 
Sondern jetzt.
Komm an. Komm nach Hause. 
Sonntag, 10.30 Uhr.
Ort: Wimpfener Weg 16, Heilbronn-Kirchhausen
Telefon: 07066 / 9633 258 
Web: https://www.revival-church.de 
Mail: revivalchurch.germany@gmail.com

Weihnachtsmarkt 2025
„Wo sich das Dorf im Advent trifft“ – Weihnachtsmarkt 2025 
– Vorbesprechung + Anmeldung 
In diesem Jahr feiern wir ein besonderes Jubiläum: 
50 Jahre Biberacher Weihnachtsmarkt,
und zwar am Samstag, 13. Dezember zwischen 15 und 22 Uhr 
am Schulberg und in den Gemeindehäusern.
Damit alles rund läuft, laden wir herzlich zur ersten Vorbespre-
chung ein:
Termin: Montag, 6. Oktober 2025, 18.00 Uhr
Ort: Evangelisches Gemeindehaus Biberach, Erhard-Schnepf-
Gasse 3
Worum geht’s?
- Offene Inforunde (Teilnahme, Standplätze, Organisation)
- �Stände & Infrastruktur (Strom, Wasser, Sicherheit, Müll/Mehr-

weg)
- �Programmideen rund ums Jubiläum (Musik, Kinderprogramm, 

Aktionen)
- Aufbau/Abbau, Zeiten, Wegeführung
- Zuständigkeiten & nächste Schritte
Wer nicht an der Vorbesprechung teilnehmen kann, aber 
beim Weihnachtsmarkt dabei sein will, melde sich bitte bei 
Andrea Babic per Email (andrea-babic@live.com) bis 6. Okto-
ber.
Vorläufige Eckpunkte (zur Diskussion bei der Vorbespre-
chung):
- Außenstände zur Bewirtung auf dem Festplatz/Innenhof
- Kaffeestube (Dachgeschoss Ev. Gemeindehaus)
- �Kunstgewerbe (Erdgeschoss Ev. Gemeindehaus / Foyer Kath. 

Gemeindezentrum)

- Bewirtung & Kinderbasteln (Saal Kath. Gemeindezentrum)
- Eröffnung mit Kindergruppen, Grundschulprogramm, Offenes 
Adventssingen, Lesungen in der Stadtteilbibliothek
Das ist der Startpunkt – ihr gestaltet mit! Bringt gern Vor-
schläge mit, besonders für das Jubiläum.
Wir freuen uns auf euch und auf einen stimmungsvollen Jubilä-
ums-Weihnachtsmarkt!
Andrea Babic und Erhard Mayer

Ortskartell Heilbronn-Biberach e.V.
Wir laden alle Biberacher Vereine und Ge-
werbe ebenso wie weitere Interessierte herz-
lich dazu ein, am Montag, 6. Oktober um 20 
Uhr, ins Magazin der Freiwilligen Feuerwehr zu 
kommen. An diesem Abend möchten wir mit 

den Planungen für das Dorffest 2026 beginnen. Das Dorffest 
2026 findet am Wochenende vom 25. und 26. Juli statt. Wir 
freuen uns sehr über tatkräftige Unterstützung für eine Neuauf-
lage des Biberacher Dorffestes.
Fenja Sommer, Schriftführerin

TSV Biberach
Abteilung Fußball
+++ Heimsieg für TSV +++
Letzten Sonntag war Biber-
ach zu Hause gegen TGV 
Eintracht Beilstein gefragt. 
Nach dem Sieg in der Vorwoche wollte man 
unbedingt nachlegen.

Das Spiel war von vornerein eher ausgeglichen, ohne die ganz 
großen Chancen. Hinten stand man sehr stabil und ließ nichts 
zu und vorne versuchte man es immer mit schnellen Angriffen 
über außen. So war es dann auch in der 23. Minute, als Jan 
Schmidt eine Hereingabe als Abpraller nutzen kann und zur 
Führung traf. Kurze Zeit später bekam man einen Handelfmeter 
zugesprochen, den Marcel Fuchs gewohnt souverän zur 
2:0-Halbzeitführung versenkte.
In der zweiten Halbzeit hatte der Gegner mehr Ballbesitz, weil 
sich Biberach etwas weiter fallen ließ und eher auf schnelle 
Gegenangriffe setzte. Man verteidigte alles recht souverän, 
sodass die großen Chancen für die Gegner ausblieben. In der 
83. Minute dann die Entscheidung. Nach gutem Ballgewinn 
schaltete man schnell um und spielte Jonas Markel rechts 
komplett frei, der vor dem Tor eiskalt blieb und zum 3:0 ein-
schieben konnte. Kurz vor Ende der Partie machten die Gegner 
noch den Anschlusstreffer, doch der kam zu spät und das Spiel 
endete kurze Zeit später.
Alles in allem ein verdienter Sieg durch eine sehr gute, ge-
schlossene Mannschafleistung. 
Die Reserve war zu Gast in Eberstadt. Leider konnte man eine 
zwischenzeitliche 3:1-Führung nicht über die Zeit bringen und 
musste sich mit einem 3:3 zufrieden geben. Schade.
Kommenden Sonntag sind wieder beide Mannschaften aus-
wärts im Einsatz. Die Reserve spielt um 13 Uhr in Unterheinriet 
und die Erste ist um 15 Uhr zu Gast beim FC Lauffen.

Liederkranz Alpenrose 1881 e.V.
Herzliche Einladung zum LIEDERNACHMIT-
TAG – Lieder zum Mitsingen und Zuhören
 – Wann? 11.10.2025
 – Wo? In der Böllingertalhalle in Biberach
Singen sie mit Axel Bayer und dem Chor alte 

Schlager und Volkslieder bei Kaffee und Kuchen. Einlass ist um 
14 Uhr, das Musikprogramm geht von 14.30 Uhr bis ca. 16.30 
Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.
Wir freuen uns auf Sie!
Andrea Babic und Ilona Nahmer mit Chor und Beirat

Vereinsmitteilungen
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VdK-Ortsverband HN-Biberach
Kurzer Bericht von den Ausflügen zum 
Blautopf bei Blaubeuren und Nudelfabrik 
Berres in Walldürn-Gerolzahn, Gaststätte 
Jägerhof in Walldürn-Kaltenbrunn und 
Mainschifffahrt in Miltenberg

Ausflug zum Blautopf bei Blaubeuren und Ulm
Besonders gut hat uns gefallen, dass Kinder und Enkel dazu 
ebenfalls eingeladen waren. Der Ausflug zum Blautopf fand bei 
schönstem Wetter statt. Die Mitfahrer aus Biberach waren be-
geistert.
Ausflug zur Nudelfabrik Berres in Walldürn-Gerolzahn, 
Gasstätte Jägerhof in Walldürn-Kaltenbrunn und Main-
schifffahrt in Miltenberg
Nicht so gutes Wetter hatten wir bei diesem Ausflug. Die Nudel-
fabrik Berres wurde 1965 gegründet und hat aktuell ca. 55 Mit-
arbeiter. Dann haben wir die Einkaufsmöglichkeit im gut sortier-
ten Hofladen der Fa. Berres gut genutzt.
Danach ging es weiter zur Gaststätte Jägerhof in Walldürn-
Kaltenbrunn. Die Gaststätte war dem SWR-Fernsehen wegen 
der wunderschönen Dekoration und dem ausgezeichneten 
Essen und Service schon mehrere Berichte wert.
Dann ging es nach Miltenberg zur Mainschifffahrt. Trotz des 
Regens haben die Teilnehmer berichtet, wie begeistert sie wie-
der von unserem Ausflugsangebot waren.
Ankündigung Besenausflug am Donnerstag, den 23.10.2025
Am Donnerstag, den 23.10.2025 möchten wir wieder einen 
Besenausflug anbieten:
Ziel: Besenwirtschaft „Zum Benz“ (Besen-Benz), Gymnasium-
str. 68, 74172 Neckarsulm
Abfahrtszeit in HN-Biberach: Alter Friedhof ca. 10.50 Uhr
Franz-Lehar-Str. ca. 11.00 Uhr
 Rückkehr: Abfahrt bei Besen-Benz ca. 16.00 Uhr
 Fahrpreis: ca. 8,00 EUR bis 10,00 EUR für Hin- und Rückfahrt, 
je nach Anzahl der Mitfahrer. Das Fahrgeld wird während unse-
res Aufenthalts bei Besen-Benz kassiert.
Wer möchte kann natürlich auch mit dem eigenen Auto zum 
Besen-Benz fahren, aber unsererseits keine Empfehlung, da 
Parkplätze bei Besen-Benz knapp werden könnten.

Anmeldungen bitte bis spätestens 17.10.2025 bei:
Maria Schäfer, Tel. 07066-6179, 
Anna-Maria Weber, Tel. 0174-4505963	
Wolfgang Kotyrba, 07066-901155u. 0171-7994478

Ev. Krankenpflegeverein
Mittagstisch für Senioren und Seniorinnen 
am Donnerstag, 9. Oktober um 12.30 Uhr im 
Ev. Gemeindehaus in Biberach. Auf dem Spei-
seplan steht Brokkolisuppe, Lasagne und Sa-
lat. Zum Nachtisch gibt es Apfelgrütze. Und 

wie immer eine Tasse Kaffee zum Abschluss. Wir freuen uns auf 
Sie. Anmelden können Sie sich bis Dienstag, 7. Oktober im Ev. 
Pfarramt 07066-901123 oder bei Ingrid Mayer 07066-9006830.
Einladung zur VesperPause am Mittwoch, 15. Oktober um 
18 Uhr im kath. Gemeindezentrum
Nach einem Vesper mit Brot, Aufstrichen und Salaten im 
Glas wird Juliane Roth, Leiterin des Besuchsdienstes, das 
Thema „Klagen dürfen, Trost erfahren“ gestalten. Außerdem 
informieren wir über die Arbeit der Zeitschenker.
Über eine Anmeldung freuen wir uns, Sie können aber auch 
spontan kommen. 
Weitere Infos bekommen Sie über Juliane Roth Tel. 0176 676 
429 50 oder Ingrid Mayer 07066-9006830
Kennen Sie die Nachbarschaftshilfe des Ev. Krankenpfle-
geverein Biberach e.V.?
Wir bieten Hilfe im Haushalt, Begleitung bei Arztbesuchen oder 
Einkäufen, Unterstützung bei der täglichen Hygiene...
Haben Sie Lust, in unserer Nachbarschaftshilfe mitzuarbei-
ten?
Wir suchen Menschen, die Freude am Umgang mit anderen 
Menschen haben.
Wir bieten: Zusammenarbeit in einem Team, Fortbildungen. 
Unsere Mitarbeiter*innen sind unfallversichert und arbeiten in-
nerhalb der Übungsleiterpauschale.
Sie sind interessiert? Dann melden Sie sich doch bei:
Angelika Ritter, Leiterin der Nachbarschaftshilfe, 07066-
9125687 oder angelika.ritter@kpv-biberach.de
Ingrid Mayer, Verwaltung KPV, 07066-9006830 oder ingrid.ma-
yer@kpv-biberach.de
Ihre Ansprechpartnerinnen:
- �Frau Angelika Ritter, Tel: 9125687 (Nachbarschaftshilfe, Be-

treuungsgruppe „Herzenssache“)
- Frau Ingrid Mayer	 Tel: 9006830 (Verein)
- �Frau Juliane Roth	 Tel: 0176-676 429 50 (Besuchsdienst „Die 

Zeitschenker“)

CDU
CDU-Bürgersprechstunde
Die nächste Bürgersprechstunde der Heil-
bronner CDU-Fraktion findet am Montag, 
6. Oktober 2025 von 17 Uhr bis 18 Uhr statt.
Der Stadtrat Dr. Albrecht Merkt ist unter der 

Telefonnummer 0170-5577061 erreichbar und steht für Fragen 
und Anliegen gerne zur Verfügung. Aktuelle Informationen sind 
unter www.cdu-fraktion-heilbronn.de zu finden.
Die Linie 670 bleibt!
Die CDU-Fraktion im Heilbronner Gemeinderat begrüßt den 
fraktionsübergreifenden Antrag zur Weiterführung der Buslinie 
670 ausdrücklich. 
Gerade nach dem Weggang der beiden Hausärzte in Biberach 
und Kirchhausen ist diese Direktverbindung für viele Bürgerin-
nen und Bürger der einzige Weg, um schnell und ohne Umwege 
das Klinikum zu erreichen.
„Eine Einstellung der Linie 670 wäre für die Menschen in den 
betroffenen Stadtteilen ein verkehrspolitischer Super-GAU“, so 
die Erste Stellvertretende Fraktionsvorsitzende Verena Schmidt. 
Neben der Anbindung ans Krankenhaus ist die Linie auch für 
Schülerinnen und Schüler essenziell – etwa bei Stundenausfall 
oder in der Mittagszeit, wenn keine Schulbusse mehr fahren.
Trotz des angekündigten Ausstiegs des Landkreises aus der 
Co-Finanzierung zum Jahresende steht die CDU-Fraktion klar 
zum Erhalt der Linie – auch wenn die Kosten künftig vollständig 
vom städtischen Haushalt getragen werden müssen.
„Wir setzen Prioritäten“, so Schmidt weiter. „Zuschüsse für 
Lastenräder oder Millionengräber wie den Lerchenbergtunnel 
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stehen für uns nicht zur Debatte. Stattdessen setzen wir uns für 
einen sozial gerechten, alltagsnahen ÖPNV mit guter Taktung 
und Direktverbindungen in Heilbronn und den Stadtteilen ein.“

Bündnis 90/Die Grünen
Im Gespräch mit MdL Gudula Achterberg 
Zur Sprechstunde lädt die Heilbronner Land-
tagsabgeordnete Gudula Achterberg, am 
Montag, 6. Oktober, ein: Von 16 bis 18 Uhr 
nimmt sich die Abgeordnete der Grünen Zeit 

für die Anliegen und Fragen der Bürger*innen. Wer Gesprächs-
bedarf hat, ist herzlich eingeladen in die Kaiserstraße 17, 
74072 Heilbronn oder kann auch telefonisch sein Anliegen 
besprechen unter der Telefonnummer 07131/7453564.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 

Live-Übertragung des Finales zur Grünen Haupt-
stadt Europas
Donnerstag, 2. Oktober, ab 17 Uhr
Die Stadt Heilbronn ist im Finale um den Titel „European Green 
Capital 2027“. Mit dieser Auszeichnung würdigt die  Europäi-
sche Kommission Städte, die im Umwelt- und Klimaschutz 
beispielhaft vorangehen und innovative Wege für eine nach-
haltige Zukunft aufzeigen.
Am Donnerstag, 2. Oktober, präsentiert Heilbronn seine Vision 
im Finale in Vilnius (Litauen) – der diesjährigen Grünen Haupt-
stadt  Europas – vor einer Expertenjury. Ebenfalls im Finale 
stehen Klagenfurt am Wörthersee (Österreich) und Debrecen 
(Ungarn). Bereits am selben Abend fällt die Entscheidung, wel-
che Stadt den begehrten Titel in zwei Jahren tragen darf.
Einladung zur gemeinsamen 
Live-Übertragung
Die Stadt Heilbronn lädt alle Bürgerinnen und Bürger herzlich 
ein, diesen besonderen Augenblick gemeinsam zu erleben. Ab 
17 Uhr wird die Entscheidung auf dem Heilbronner Marktplatz 
in zwei Pavillons live übertragen. 
Parallel findet ab 17 Uhr die Lange Nacht der Demokratie statt, 
bei der sich der Marktplatz sowie das Rathaus in eine leben-
dige Bühne der Demokratie verwandeln. Auf dem Programm 
stehen dabei Aktionen, Vorträge und verschiedene Beteili-
gungsformate, die die Vielfalt und Stärke unserer demokrati-
schen Gesellschaft abbilden. Alle Bürgerinnen und Bürger sind 
herzlich eingeladen, zuzuschauen, -hören und sich einzubrin-
gen.

Lange Nacht der Demokratie am 2. Oktober
Einladung zum Mitfeiern – Live-Übertragung der EGC-Ent-
scheidung
Bei der Langen Nacht der Demokratie am Donnerstag, 2. Okto-
ber, verwandeln sich der Marktplatz und das Rathaus erneut in 
eine lebendige Bühne der Demokratie. Auf dem Programm 
stehen dabei Aktionen, Vorträge und verschiedene Beteili-
gungsformate, die die Vielfalt und Stärke unserer demokrati-
schen Gesellschaft abbilden. Alle Bürgerinnen und Bürger sind 
herzlich eingeladen, zuzuschauen, -hören und sich einzubrin-
gen. 
Erster Bürgermeister Martin Diepgen eröffnet um 17 Uhr die 
Lange Nacht der Demokratie. Anschließend folgt bis 20 Uhr ein 
buntes Bühnenprogramm mit einem Flashmob von Schülerin-
nen und Schülern der Rosenauschule mit Zenny Flex, einer 
Modenschau nachhaltiger Eigenkreationen der Heinrich-von-
Kleist-Realschule, Poetry-Slam-Beiträgen von Laura Gommel 
sowie Musik von Pete Jones und der Band RAHî. 
Ab 17 Uhr wird außerdem in zwei Pavillons das Finale des Eu-
ropean Green Capital Award 2027 (EGC) live übertragen. Dabei 
wird sich entscheiden, ob Heilbronn den begehrten Titel ge-
winnt. Mit dieser Auszeichnung würdigt die Europäische Kom-
mission Städte, die beim Umwelt- und Klimaschutz vorbildlich 
vorangehen. Das Finale findet in Vilnius (Litauen), der diesjähri-
gen Grünen Hauptstadt Europas, statt.

Veranstaltungen in Heilbronn

Pop-up-Ausstellung, Vorträge und mehr zum Thema De-
mokratie
Parallel dazu lädt das Demokratiedorf mit Ständen von Verei-
nen und Initiativen, die sich im Bundesprojekt „Partnerschaft 
für Demokratie“ engagieren, zum Austausch ein. Weitere Pro-
grammpunkte sind eine Pop-up-Ausstellung zur Erinnerungs-
kultur und die Aktion „Du hast Würde unantastbar“ der Stadt-
kirche Heilbronn. Vorträge im Kleinen Ratssaal im Rathaus von 
Tobias Gäckle-Brauchler zu „Demokratie lernen mit Star Wars“ 
sowie von Dr. Günter Horn vom Verein „mehr als wählen“ run-
den das Programm ab. 
Ergänzend finden jeweils um 17 Uhr im Quartierszentrum Au-
gärtle, Ellwangerstraße 15 / 1, eine Infoveranstaltung zu einer 
Frauen-Exkursion zum  Europäischen Parlament nach Straß-
burg und im Quartierszentrum Nordstadt, Rauchstraße 3, eine 
Filmvorführung des Films „Die Schüler der Madame Anne“ 
statt.
Veranstalter der Langen Nacht der Demokratie sind das Schul-, 
Kultur- und Sportamt der Stadt Heilbronn sowie Partnerschaft 
für Demokratie Heilbronn, unterstützt werden sie von zahlrei-
chen engagierten Partnern und Vereinen.
Gebärdendolmetscher werden die Veranstaltung begleiten. Die 
Teilnahme ist kostenfrei und ohne Anmeldung möglich. Weitere 
Informationen sowie das vollständige Programm zur Veranstal-
tung stehen unter www.heilbronn.de/lange-nacht-der-demo-
kratie bereit.
Das Projekt wird vom Bundesministerium für Bildung, Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Programms „De-
mokratie leben!“ gefördert.

Literaturhaus
Mittwoch, 08. Oktober, 19 Uhr: Gedichte über den Kneipen-
alltag, Politycki mit Lyrikband
Der Schriftsteller und PEN-Präsident Matthias Politycki bringt 
am Mittwoch, den 08. Oktober, um 19 Uhr, seine Hamburger 
Stammkneipe „Meisenfrei“ zum Trappensee. In der Premieren-
lesung aus seinem neuen Gedichtband, der nach seiner Lieb-
lingsbar benannt ist, beschreibt Politycki das kuriose Treiben in 
seinem Stammlokal und erzählt von Leben, Liebe, Tod und den 
anderen vermeintlichen Alltagsbanalitäten. Ob große Umbrü-
che der Gegenwart oder die mächtigsten Aufreger am Tresen, 
in seinem Gedichtband hat sie Politycki meisenfrei in Form ge-
bracht. Da findet sich eine Verkostungsnotiz neben einem 
formstrengen Sonett, ein klassisches Kalendergedicht neben 
einem Psalmlied und einem Objet trouvé aus einer rauschen-
den Nacht.
Der Abend wird moderiert vom Tübinger Verleger Huber Klöp-
fer. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der KEB Heil-
bronn statt. 
Tickets für 10 € unter: https://diginights.com/literaturhaus oder 
an der Abendkasse. Mitglieder des Fördervereins „Freunde des 
Literaturhauses Heilbronn e. V.“ zahlen den ermäßigten Eintritt 
von 8  €. Schülerinnen und Schüler, Studierende und Azubis 
zahlen gegen Vorlage eines gültigen Nachweises 3 €. Alle Ti-
cketpreise zzg. Vvk-Gebühr. 
Matthias Politycki, 1955 in Karlsruhe geboren, gilt als großer 
Stilist und ist einer der klügsten Schriftsteller der deutschen 
Gegenwartsliteratur. Der Präsident des PEN Zentrum Deutsch-
land (seit Juni 2025) schreibt Romane, Erzählungen und Ge-
dichte; als Essayist äußert er sich seit Jahrzehnten mit vieldis-
kutierten Debattenbeiträgen zu den Fragen der Gegenwart. 
Zuletzt erschienen „Mein Abschied von Deutschland“ und der 
Roman „Alles wird gut – Chronik eines vermeidbaren Todes“.
Donnerstag, 09. Oktober, 19 Uhr: Ausstellung von Peter 
Riek mit Musik
OLD MAN ODYSSEY am Trappensee ausverkauft 
Die am Donnerstag, den 09. Oktober, um 19 Uhr im Literatur-
haus am Trappensee stattfindende Veranstaltung „OLD MAN 
ODYSSEY“ des Heilbronner Künstlers Peter Riek ist komplett 
ausverkauft. Es wird keine Karten an der Abendkasse geben.
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Arbeitskreis Leben e.V

TRAUERGRUPPE 
 für Hinterbliebene nach Suizid

Donnerstag, 09.10.2025, 19:00 – 21:00 Uhr
Heinrich-Fries-Haus, Bahnhofstraße 13, Heilbronn

Für Angehörige, die einen Menschen durch Suizid verloren haben

Mit der Trauer nicht alleine bleiben, sondern in einem geschützten 
Rahmen die Erfahrungen mit ähnlich Betroffenen teilen

Arbeitskreis Leben Heilbronn e.V.

Telefon  07131 164251
E-Mail  akl-heilbronn@ak-leben.de
Online www.ak-leben.de

Weitere Termine: 
20.11.25, 18.12.25, 22.01.26, 19.02.26, 19.03.26, 16.04.26, 21.05.26

Leitung: 
Caroline Hesse, Systemische Therapeutin (SG) 
Oliver Kalb, Trauerbegleiter

Wir bitten um eine zeitnahe Anmeldung unter:

Hilfe beim Verarbeiten des traumatischen Erlebnisses  
durch Austausch in der Gruppe

Szenische Führungen zum Bauernkrieg
Termine am 9. und 10. Oktober
Zwei weitere historische Führungen mit szenischen Elementen 
zu Schauplätzen des Bauernkriegs in Heilbronn bietet das 
Stadtarchiv an. Der Eintritt ist jeweils frei. Am Donnerstag, 
9. Oktober, startet die Führung mit Historikerin Ute Kümmel um 
15 Uhr in Böckingen an der Bushaltestelle Jäkleinstraße West. 
Anmeldung unter: https://eveeno.com/434995756 oder stadt-
archiv.heilbronn.de.
Am Freitag, 10. Oktober, beginnt eine Führung mit Stadtarchiv-
Leiterin Miriam Eberlein um 15 Uhr am Stadtarchiv, Eichgasse 
1. Anmeldung: https://eveeno.com/123952705 oder stadtar-
chiv.heilbronn.de. 
Die Führungen berücksichtigen auch Straßennamen und dau-
ern jeweils 1,5 Stunden. 

Verteilung neuer Abfallbehälter beginnt
Nachbestellungen dringend erledigen
Das Abfuhr- und Gebührensystem der Abfallwirtschaft im Heil-
bronner Stadtgebiet wird ab 1. Januar 2026 optimiert und neu 
strukturiert. Künftig wird die Gebühr grundstückbezogen be-
rechnet und jede einzelne Leerung wird elektronisch erfasst. 
Diese Umstellung erfordert neue Restmüll- und Biotonnen, die 
ab 6. Oktober im Stadtgebiet an alle Haushalte, Wohnanlagen 
und Gewerbebetriebe verteilt werden. Konkret bedeutet das 
neue Abfall- und Gebührensystem, dass ab Januar nur noch 
Restmüllbehälter und Biotonnen geleert werden, die mit einem 
elektronischen Chip ausgestattet sind. Dieser bringt zwei Vor-
teile: Die Tonnen sind eindeutig einem Grundstück bzw. einem 
Nutzer zugeordnet und erfassen jede Leerung genau. Eine 
Standardanzahl an Leerungen ist im neuen Gebührentarif in-
begriffen, was darüber hinausgeht, wird berechnet. „Mit der 
Umstellung auf das neue Abfall- und Gebührensystem verfol-

Sonstiges

gen wir vor allem ein Ziel: Wir setzen mehr Anreize zur Abfall-
trennung in Restmüll, Biomüll und Wertstoffe. Durch die konse-
quente Trennung hat es jeder selbst in der Hand, seine Rest-
müllmenge zu reduzieren und damit auch Gebühren zu spa-
ren“, erklärt Bürgermeister Andreas Ringle. „Somit setzen wir 
vom kommenden Jahr an eine verursachergerechte Gebühren-
ermittlung um.“ 
70.000 Restmüll- und Biotonnen werden in den nächsten 
Wochen verteilt
Damit zum Start im Januar die neuen Abfallbehälter flächen-
deckend zum Einsatz kommen können, beginnt die Verteilung 
durch das beauftragte Unternehmen PreZero bereits jetzt. Ins-
gesamt werden in den nächsten Wochen rund 70.000 Behälter 
in der Stadt ausgeliefert. Zunächst beginnt die Verteilung aller 
Abfallbehälter, die fristgerecht bis zum 15. September bestellt 
worden sind. Die Verteilung der neuen Restmüllbehälter und 
Biotonnen (Kleinbehälter bis 240 Liter) beginnt in den Stadttei-
len, zunächst in Biberach, Kirchhausen und Frankenbach. Die 
neuen Abfallbehälter werden an den Grundstücken abgestellt. 
Auf dem Behälterdeckel befindet sich ein Lieferetikett, auf dem 
ersichtlich ist, welchem Standort und Nutzer der Behälter zu-
geordnet ist. Bei Unklarheiten ist eine Nachfrage beim Besteller 
des Behälters (Hausverwaltung oder Vermieter) erforderlich. 
„Falsche Zuordnungen von Behältern führen zu fehlerhaften 
Gebührenabrechnungen“, erklärt Markus Hohmann, techni-
scher Betriebsleiter der städtischen Entsorgungsbetriebe.
Die auf dem Lieferetikett aufgedruckte Behälternummer ist 
wichtig für die Wiedererkennung des Behälters. Die Behälter-
nummer ist zur Kontrolle auch auf dem seitlich am Behälter 
angebrachten Behälteretikett aufgedruckt. Die neuen Abfallbe-
hälter dürfen erst ab Januar 2026 zur Abfuhr bereitgestellt 
werden. Solange müssen die alten Restmüllbehälter und Bio-
tonnen noch benutzt werden. 
Versäumte Bestellungen so schnell wie möglich nachholen
Wer die Bestellfrist versäumt hat, kann noch nachbestellen. Die 
Entsorgungsbetriebe weisen aber darauf hin, dass dies so 
schnell wie möglich erfolgen sollte. Hohmann: „Nur wenn 
schnellstmöglich bestellt wird, können die neuen Behälter noch 
vor dem Jahreswechsel ausgeliefert werden. Alte Restmüllbe-
hälter und Biotonnen ohne elektronischen Chip werden im 
neuen Jahr nicht mehr geleert.“ 
Gesonderte Verteilung von Restmüllgroßbehältern 
Die Verteilung der neu bestellten Restmüllgroßbehälter (660 
und 1.100 Liter) für Wohnanlagen bzw. Gewerbebetriebe wird 
gesondert durchgeführt und startet in der Kalenderwoche 46, 
ab 10. November. 
Zeitgleich beginnt auch die Nachverteilung der Abfallkleinbe-
hälter, die verspätet bestellt wurden. Alle Informationen zur 
Verteilung der neuen Abfallbehälter sind auf der Homepage der 
Entsorgungsbetriebe unter abfallwirtschaft.heilbronn.de aufge-
führt. Die neuen Abfallbehälter sind Eigentum der Stadt Heil-
bronn. Eine dauerhafte Kennzeichnung der Behälter (z.B. mit 
Farbe) ist nicht zulässig. Sofern erforderlich, kann eine entfern-
bare Markierung (z.B. Aufkleber) verwendet werden. 
Hintergrund zu den neuen Abfallbehältern:
• �Alle neuen Restmüllbehälter und Biotonnen sind aus Recyc-

lingkunststoff hergestellt: Laut Hersteller (SULO) überwie-
gend aus gebrauchten Abfallbehältern; teilweise aus Fla-
schendeckeln und ähnlichen gebrauchten Kunststoffen. 
Kunststoffart HD-PE. Restmüllbehälter (Korpus) = 97 % Re-
cyclingkunststoff; Biotonnen (Korpus) = 70 % Recycling-
kunststoff

• �Alle Deckel der neuen Abfallbehälter sind am vorderen Rand 
mit taktiler Braille-Beschriftung (Blindenschrift) zur Erkennung 
der Abfallart (Restmüll, Bioabfall) versehen. 

Was ändert sich durch das neue Abfall- und Gebührensys-
tem?
• �Ab 2026 erhalten alle Grundstücke neue Restmüllkleinbehäl-

ter und Biotonnen mit einem elektronischen Chip. Gebühren-
marken sind nicht mehr erforderlich.·	Eine weitere Neuerung 
ist die Einführung eines grundstücksbezogenen Gebührenta-
rifs. Bestellung, Tausch und Zuordnung der Behälter sowie 
die Abrechnung der Leerungen erfolgen damit, auch für Mie-
ter, nur noch durch Grundstückseigentümer und Hausverwal-
tungen sowie durch Betriebsinhaber.
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• �Die Gebühr für die Leerung der Restmüllkleinbehälter umfasst 
standardmäßig zwölf Leerungen pro Jahr. Grundstücke mit 
einer Person können einen Antrag auf acht Regelleerungen 
stellen. Jede weitere Leerung ist kostenpflichtig. Somit spa-
ren alle, die wenig Restmüll produzieren und mit zwölf Lee-
rungen pro Jahr auskommen.

• �Mit Einführung des elektronischen Erfassungssystems wer-
den die angebotenen Größen für Restmüllkleinbehälter und 
Biotonnen reduziert auf 60, 120 und 240 Liter. 

Vorläufiger Verteilplan für neue Restmüllbehälter und Bio-
tonnen	

Verteilgebiet Kalenderwoche
Biberach 41 (6.-10. Oktober)
Kirchhausen 41 (6.-10. Oktober)
Frankenbach 41 (6.-10. Oktober)
Klingenberg 42 (13.-17. Oktober)
Horkheim 42 (13.-17. Oktober)
Sontheim 42 (13.-17. Oktober)
Neckargartach 42 (13.-17. Oktober)
Böckingen 43 (20.-24. Oktober)
74074 Heilbronn 44 (27.-31. Oktober)
74076 Heilbronn 45 (3.-7. November)
74072 Heilbronn 51 (15.-19. Dezember)
Restmüllgroßbehälter  
alle Gebiete

ab 46 (ab 10. November)

Nachverteilung  
alle Gebiete

ab 46 (ab 10. November)

	
Stadt fördert Entwicklungsprojekte
Bewerbungsfrist bis zum 20. Oktober 2025
Die Stadt Heilbronn fördert Projekte von Heilbronnerinnen und 
Heilbronnern in Entwicklungsländern. Gemeint sind damit „we-
niger entwickelte Länder“ (Less Developed Countries, LDC) 
und auch die „ärmsten und am wenigsten entwickelten Länder“ 
(Least Developed Countries, LLDC).
Anträge stellen können alle Heilbronner und Heilbronnerinnen 
sowie alle Initiativen mit Bezug zu Heilbronn, die sich in der 
Entwicklungsarbeit engagieren. Gefördert werden ausschließ-
lich Projektmittel mit Breitenwirkung und Nachhaltigkeit.
Die Anträge sind formlos schriftlich bis spätestens Montag, 
20. Oktober, an die Stadt Heilbronn, Stabsstelle Protokoll und 
Repräsentation, z. Hd. Monika Köhler, Marktplatz 7, 74072 
Heilbronn oder per E-Mail an: monika.koehler@heilbronn.de zu 
senden.
Dem Antrag beizufügen sind eine ausführliche Beschreibung 
der Initiative/des Vereins, des Projekts, die Verdeutlichung des 
Heilbronn-Bezugs, ein Kosten-, Finanzierungs- und Zeitplan 
sowie Name und Anschrift des verantwortlichen Projektleiters.
Nachzulesen sind die Richtlinien unter www.heilbronn.de/foer-
derung-entwicklungsprojekte

Mehr Wohnraum für Studierende
Gemeinderat bringt Bebauungspläne auf den Weg
Die Hochschul- und Universitätsstadt Heilbronn entwickelt sich 
rasant: Zug um Zug siedeln sich neue Hochschulen und For-
schungseinrichtungen an, perspektivisch soll die Zahl der Stu-
dierenden auf 20.000 steigen. Mehr Studienplätze erfordern 
aber auch mehr Wohnraum für Studierende. Dieser soll unter 
anderem auf dem Bildungscampus West an der Fügerstraße 
sowie in der Olgastraße entstehen. Mit beiden Bauvorhaben 
hat sich am Donnerstag, 25. September, der Gemeinderat be-
schäftigt und die Weichen für die für diese Projekte erforderli-
chen Bebauungspläne gestellt. 
Der Bildungscampus West ist als Erweiterung des bereits be-
stehenden Bildungscampus Heilbronn der Dieter Schwarz 
Stiftung mit einem Mix aus Forschung, Lehre, Wohnen, studen-
tischem Wohnen, Gastronomie, Einzelhandel und Gewerbe auf 
der Fläche zwischen Europaplatz, Weipertstraße, Fügerstraße 
und dem Neckar geplant. Studentisches Wohnen ist dabei auf 
einem etwa 7000 Quadratmeter großen Grundstück zwischen 
Füger- und Edisonstraße und dem Neckar vorgesehen. Für 
dieses Projekt hat nun der Gemeinderat die Aufstellung des 

Bebauungsplans „Bildungscampus West – Baufeld K“ be-
schlossen und seine Zustimmung zum Konzept erteilt. 
Das Konzept sieht zwei Gebäuderiegel vor, die in der Höhe 
zwischen fünf und elf Geschossen gestaffelt sind und durch 
niedrigere Gebäudeteile verbunden werden, sodass in der 
Mitte ein grüner Innenhof entsteht. Auch eine private Kinder-
tagesstätte, die Erzieherakademie Heilbronn (EAH) sowie die 
gemeinnützige Organisation „Initiative Zukunftsbildung“ (IZB) 
sollen hier einziehen. Die drei Untergeschosse sind als Tiefga-
rage geplant, einschließlich Stellplätzen für Fahrräder und Las-
tenfahrräder. Zudem sind hier Flächen für Technik, Energie, 
Lager und Wasser-Management vorgesehen. Dächer und Fas-
saden sollen begrünt, auf dem Dach zusätzlich Photovoltaik-
module errichtet werden.
Ein Teil des Plangebiets war zuletzt mehrere Jahre mit einer 
temporären Sporthalle belegt, die zwischenzeitlich aber zu-
rückgebaut wurde. Ein anderer Teil wird bislang als Parkplatz 
genutzt. 
Nah an der Innenstadt, nah am Neckar
Ein weiteres Studentenwohnheim plant die Dieter Schwarz 
Stiftung auf dem frei gewordenen Grundstück zwischen Ol-
gastraße und Badstraße, südlich der Weststraße. Aufgrund 
seiner innenstadtnahen Lage ein idealer Standort für studenti-
sches Wohnen. Das Planungskonzept sieht die Errichtung ei-
nes langgestreckten Gebäudekomplexes, einschließlich Park-
garage, vor, welcher sich aus vier verschiedenen Gebäudetei-
len mit unterschiedlichen Höhen und Strukturen zusammen-
setzt. Dabei sind das höchste Gebäude mit zwölf Geschossen 
sowie ein kleiner begrünter Platz direkt an der Neckarprome-
nade platziert. Auch eine Gewerbeeinheit sowie mehrere ge-
meinschaftlich nutzbare Räume wie eine Lounge und eine Ge-
meinschaftsküche sind geplant.
Für die Realisierung dieses Projekts hat der Gemeinderat nun 
die Aufstellung des Bebauungsplans 18B/17 Heilbronn „Stu-
dentenwohnheim Olgastraße“ beschlossen und dem Gestal-
tungsplan zugestimmt.

Neuer Wohnraum in der Heilbronner Nordstadt 
Bebauungsplan nimmt weitere Hürde im Gemeinderat
In der Heilbronner Nordstadt sollen entlang der Feyerabend-
straße drei freistehende Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 46 
Wohnungen entstehen. Der Gemeinderat hat im Rahmen des 
Bebauungsplanverfahrens nun dem Entwurf des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplans 10/24 „Westlich Feyerabendstraße“ 
zugestimmt und damit das Projekt der Stadtsiedlung Heilbronn 
GmbH einen weiteren Schritt vorangebracht. Die geplanten Ge-
bäude umfassen jeweils vier oberirdische Geschosse plus 
Staffelgeschoss sowie eine gemeinsame Tiefgarage mit 47 
Stellplätzen. Da das bisherige Planungsrecht lediglich zwei 
Vollgeschosse zulässt, ist die Aufstellung eines neuen Bebau-
ungsplans notwendig. Die Bebauung erfolgt auf einem rund 
2400 Quadratmeter großen, heute brachliegenden Grundstück, 
auf dem ehemals in Teilen eine Essig- und Hefefabrik angesie-
delt war. Neben den Wohnungen sind wettergeschützte Fahr-
radstellplätze sowie ein direkt an das Plangebiet angrenzender 
Kinderspielplatz vorgesehen.
Der ökologischen Aufwertung dienen unter anderem die Pflan-
zung von neun Bäumen, extensive Dachbegrünungen sowie 
die Begrünung der Tiefgaragendecke. Zum Schutz vor Lärm 
werden insbesondere am nördlichen Gebäude bauliche Maß-
nahmen wie verglaste Balkone und spezielle Schallschutzfens-
ter umgesetzt. Mit dem Projekt trägt die Stadtsiedlung Heil-
bronn, eine hundertprozentige Tochter der Stadt Heilbronn, der 
hohen Nachfrage nach Wohnraum Rechnung und setzt zu-
gleich auf eine nachhaltige Nachverdichtung im Stadtgebiet. 

Anpassung beim Kraftwerksprojekt
Gemeinderat stimmt Vertragsänderung zu
Der Gemeinderat Heilbronn hat einer Änderung des Durchfüh-
rungsvertrags für das geplante Gas- und Dampfturbinenkraft-
werk in der Lichtenbergerstraße zugestimmt. Damit wird das 
Projekt an neue technische Rahmenbedingungen angepasst. 
Die EnBW errichtet in der Lichtenbergerstraße ein Gas- und 
Dampfturbinenkraftwerk. Es soll künftig Strom und Wärme er-
zeugen und so zur sicheren Energieversorgung beitragen. Um 
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das Bauprojekt rechtlich abzusichern, wurde bereits 2023 der 
Vorhabenbezogene Bebauungsplan 
21-14 Heilbronn „Lichtenbergerstraße Nordwest“ aufgestellt 
und ein Durchführungsvertrag zwischen Stadt und EnBW ge-
schlossen.
Das Regierungspräsidium Stuttgart hat im Sommer 2024 die 
erste Genehmigung für den Bau erteilt. Seitdem laufen die Ar-
beiten. Nun geht es um eine zweite Genehmigung, die den 
Betrieb der Anlagen regelt und einige technische Anpassungen 
vorsieht.
Die wichtigste Neuerung betrifft das Notstromaggregat, das bei 
Netzausfall und gleichzeitigem Stillstand des Kraftwerks zum 
Einsatz käme, um die leittechnischen Systeme des Kraftwerks 
aufrechtzuerhalten und bei einer Wiederherstellung des Netzes 
das Wiederanfahren der Anlage zu ermöglichen. Die Leistung 
des mit Diesel/Heizöl betriebenen Aggregats muss aus techni-
schen Gründen von bisher 3,84 Megawatt (MW) auf bis zu 8,5 
MW erhöht werden. Gleichzeitig wird die erlaubte jährliche Be-
triebszeit für Testbetriebszwecke deutlich reduziert – von 300 
auf 100 Stunden. Dadurch wird sichergestellt, dass trotz der 
höheren Leistung keine zusätzlichen Abgase entstehen. Auch 
die endgültige Höhe des Schornsteins des Notstromaggregats 
wurde jetzt festgesetzt. Mit 37,7 Metern verbleibt diese aber 
innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten Spanne von 25 
bis 47,8 Metern.
Damit diese Änderungen verbindlich gelten, wurde der beste-
hende Vertrag zwischen Stadt und EnBW angepasst. Somit 
kann das Projekt weiterhin im Einklang mit den planungsrecht-
lichen und umweltrechtlichen Vorgaben umgesetzt werden.

Verschlechterung im Haushalt, aber unter 
Erheblichkeitsschwelle
Finanzzwischenbericht 2025: Weiter gutes Rücklagenpols-
ter
Weniger erwartbare Steuereinnahmen, weniger Erträge, mehr 
Ausgaben: Nach dem Finanzzwischenbericht ist im Ergebnis-
haushalt der Stadt Heilbronn für das Jahr 2025 eine Ver-
schlechterung von rund 4,1 Millionen Euro zu erwarten. Diese 
Hochrechnung hat die Stadtkämmerei dem Gemeinderat zur 
Kenntnis vorgelegt. Die gute Nachricht: Der Fehlbetrag erhöht 
sich in einem Maß, das unterhalb der Erheblichkeitsschwelle 
liegt. Ein Nachtragshaushalt muss somit nicht aufgestellt wer-
den. 
Wesentliche Ursache für die Verschlechterung sind erhebliche 
Mehraufwendungen im Sozialetat. Diese können nur zum Teil 
durch geringere Aufwendungen im Personalbudget oder Ein-
sparungen an anderer Stelle kompensiert werden. 
Für Finanzbürgermeister Martin Diepgen hat auch die Stadt 
Heilbronn mit sinkenden Einnahmen sowie steigenden Ausga-
ben zu kämpfen. Man stehe im Vergleich zu anderen Städten 
besser da und verfüge noch über ein gutes Polster an Rückla-
gen. Aber: „Nur wenn beides gelingt – eigene Konsolidierung 
auf kommunaler Ebene und nachhaltige Unterstützung durch 
Bund und Land – wird es uns gelingen, die Finanzen unserer 
Stadt langfristig auf eine stabile Grundlage zu stellen.“
Im Haushaltsplan war für das Jahr 2025 im Saldo von Einnah-
men und Ausgaben ein Minus von rund 20,4 Millionen  Euro 
veranschlagt. Dieses Defizit erhöht sich nach den neuen Hoch-
rechnungen auf rund 24,5 Millionen Euro. Bei den Rücklagen 
geht die Stadt zum Jahresende von rund 234,7 Millionen Euro 
aus. Zum Jahresbeginn lag die Summe bei rund 259,2 Millio-
nen Euro. 
Anfang Juni hatte der Gemeinderat Ermächtigungsreste für 
nicht in Anspruch genommene Haushaltsmittel aus dem vor-
herigen Haushalt von rund 86 Millionen Euro im investiven Be-
reich und von rund 15 Millionen  Euro im Ergebnishaushalt in 
das Jahr 2025 übertragen. Diese Beträge erhöhen den finanzi-
ellen Rahmen der Stadt für das aktuelle Haushaltsjahr. 

Leintalstraße an zwei Tagen gesperrt
Wegen Motocross-Veranstaltung Anfang Oktober
Wegen einer Motocross-Veranstaltung in Heilbronn-Franken-
bach wird die Leintalstraße (K 9561) von der Saarbrückener 
Straße bis zur B 293 für den Kfz-Verkehr an zwei Tagen ge-
sperrt. Die Sperrung beginnt am Freitag, 3. Oktober, 16 Uhr, 

und endet am Samstag, 4. Oktober, ca. 19 Uhr. Die Umleitung 
über die B 39 / B 293 ist ausgeschildert. 
Besucher der Veranstaltung werden gebeten, die ausgewiese-
nen Parkplätze zu benutzen.

Freie Johannesschule Flein
Infonachmittag
An der Freien Johannesschule werden Schülerinnen und Schü-
ler mit besonderem Förderbedarf nach der Pädagogik Rudolf 
Steiners unterrichtet. 
Für das Schuljahr 2026/2027 steht eine begrenzte Anzahl von 
Schulplätzen für Kinder und Jugendliche zur Verfügung, die 
Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot mit 
den Förderschwerpunkten „Lernen“ oder „Geistige Entwick-
lung“ haben.
Am Samstag, 18.10.2025 findet von 15 bis 17 Uhr in der 
Seeäckerstr. 3 in Flein, ein Informations- und Beratungsnach-
mittag mit Kinderbetreuung statt. 
Während sich die Eltern über das Konzept der Schule informie-
ren, werden die Kinder mit Spiel- und Bastelangeboten betreut.
Um Anmeldung unter Tel. 07131-635370 wird gebeten. 

Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg
Bienen- und Wespengiftallergie
Stuttgart/26.09.2025, Heilbronn – Welche Prävention und The-
rapie gibt es bei einer Bienen- und Wespengiftallergie? Diese 
und andere Fragen beantworten Fachärzte beim Arzt-Patien-
ten-Forum. Veranstalter ist die vhs Heilbronn in Kooperation mit 
der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW). 
Die meisten Menschen sind schon einmal von einer Biene oder 
Wespe gestochen worden. Um die Einstichstelle kommt es zu 
Rötungen und auch zu stärkeren Reaktionen der Haut. Handelt 
es sich bereits um eine Allergie? Gibt es eventuell bedrohliche 
Auswirkungen?
Wann liegt eine Allergie gegen Bienen- und Wespengift vor – 
wann muss diese behandelt werden? Wie kann man schwerere 
Reaktionen vermeiden?
In dem Vortrag werden praktische Handlungsanleitungen ge-
geben, wie mit Bienen- und Wespenstichen umzugehen ist und 
wann und in welchen Fällen unbedingt ein Arzt aufgesucht 
werden muss.
Im Anschluss besteht die Möglichkeit, dem Referenten Fragen 
zu stellen.
Termin: Mittwoch, 15.10.2025, 19.00 – 20.30 Uhr 
Veranstaltungsort: vhs im Deutschhof – Deutschhofkeller
Kirchbrunnenstr. 12, 74072 Heilbronn
Eintritt: 3  Euro – Anmeldung erforderlich unter Tel. 07131-
99650, www.vhs-heilbronn.de oder info@vhs-heilbronn.de
Es referiert Dr. med. Bernd Salzer, Facharzt für Haut- und Ge-
schlechtskrankheiten, MVZ Haut- und Laserzentrum Heilbronn.
Die Moderation leitet Dr. med. Martin Uellner, Facharzt für In-
nere Medizin, Vorsitzen- der der Ärzteschaft Heilbronn.
Darmkrebs – Heilung durch Früherkennung und moderne 
Therapie
Stuttgart/26.09.2025, Mosbach – Welche Prävention und The-
rapie gibt es bei Darmkrebs? Diese und andere Fragen beant-
worten Fachärzte beim Arzt-Patienten-Forum. Veranstalter ist 
die vhs Mosbach in Kooperation mit der Kassenärztlichen Ver-
einigung Baden-Württemberg (KVBW).
Die Diagnose Darmkrebs zählt heute bei Frauen und Männern 
weltweit zu den häufigsten Tumorerkrankungen. Dabei entste-
hen die Veränderungen im Darm nicht von heute auf morgen, 
sondern ganz langsam im Laufe von Jahren. Der Körper sendet 
häufig einige Warnzeichen, auf die man achten sollte und die in 
unterschiedlichen Untersuchungen abgeklärt werden sollten. 
Ein wesentlicher Pfeiler in der Behandlung von Darmkrebs ist 
somit die Früherkennung.
In diesem Vortrag werden die Möglichkeiten der Darmkrebsvor-
sorge vorgestellt und erklärt, was es konkret heißt, wenn die 
Diagnose Darmkrebs gestellt wird oder wenn Vorstufen zum 
Darmkrebs gefunden werden. Es werden endoskopische und 
operative Optionen der Darmkrebsbehandlung erläutert.
Im Anschluss besteht die Möglichkeit, dem Referenten Fragen 
zu stellen.
Termin: Donnerstag, 16.10.2025, 19.00 – 20.30 Uhr 
Veranstaltungsort: vhs – Raum 1, Hauptstr. 22, 74821 Mosbach
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Eintritt: 3,00 Euro
Um Anmeldung wird gebeten unter Tel.-Nr.: 06261/9186603 
oder per E-Mail: info@vhs-mosbach.de
Es referiert Herr Majd Hasan, Facharzt für Innere Medizin, Gas-
troenterologie und Palliativmedizin, Leitender Oberarzt in der 
Klinik für Innere Medizin, Standort Buchen, Neckar-Odenwald-
Kliniken.
Die Moderation leitet Dr. med. Rainer Schöchlin, Vorsitzender 
der Ärzteschaft Neckar-Odenwaldkreis.
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